
 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
 

(&) 
 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 

Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Herr Yildiz 
Tel. 0561/787-1225 
Fax 0561/787-2182 
E-Mail: Cenk.Yildiz@stadt-kassel.de 

 
Kassel, 5. Juni 2013 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 24. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade 
ich ein für 
 

Mittwoch, 12. Juni 2013, 17:00 Uhr, 
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel. 

 
Tagesordnung: 
 
1. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.916 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr und 
im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 

Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste III/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.933 -  

 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 

Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IV/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.937 -  

 
4. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.943 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
5. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 

Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
- 101.17.944 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 
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6. Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der 
Ersten Änderung vom 02.07.1990 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Stadtbaurat Christof Nolda 
- 101.17.949 -  
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung) 

 
7. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
8. Bericht Sachstand Bäder 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.865 -  

 
9. Langes Feld 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.620 -  

 
10. Erschließung Langes Feld 

Anfrage der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.662 -  

 
11. Immer größer werdende Finanzlücke bei den Kasseler Schulgebäuden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.672 -  

 
12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
- 101.17.683 -  

 
13. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.707 -  

 
14. Kasseler Schuldenuhr 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.720 -  

 
15. Konzessionsabgabe KasselWasser 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.723 -  

 
16. Kosten für Stadtjubiläum 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.736 -  
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17. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.737 -  

 
18. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.738 -  

 
19. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.753 -  

 
20. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 

Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.754 -  

 
21. GEMA-Gebühren 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.766 -  

 
22. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.783 -  

 
23. Situation der Stadtteilbibliotheken 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.784 -  

 
24. Stadtteilbibliotheken erhalten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.785 -  

 
25. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Kassel 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.787 -  

 
26. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 

Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
- 101.17.790 -  

 
27. Kosten durch Blitzer-Skandal 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
- 101.17.828 -  
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28. Änderung der Friedhofsordnung 
Antrag des Ausländerbeirates 
Berichterstatter/in: Kamil Saygin 
- 101.17.849 -  

 
29. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.853 -  

 
30. Unterhaltsvorschussleistungen 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
- 101.17.866 -  

 
31. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.871 -  

 
32. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
- 101.17.875 -  

 
33. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 

Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 
- 101.17.889 -  

 
34. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.895 -  

 
35. Schulbus Heidewegschule 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.897 -  

 
36. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.926 -  

 
37. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.927 -  

 
38. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 

Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
- 101.17.929 -  
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39. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.940 -  

 
40. Toilettenanlagen im Bugagelände 

Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
- 101.17.941 -  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

gez. Petra Friedrich 
Vorsitzende 
 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Kassel, 1. Juli 2013 

 

Niederschrift 
über die 24. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
am Mittwoch, 12. Juni 2013, 17:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel 
 
Anwesende:  
 

Mitglieder 
Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD 
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne 
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU 
Anke Bergmann, Mitglied, SPD 
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD 
Christian Geselle, Mitglied, SPD 
Hermann Hartig, Mitglied, SPD 
Monika Sprafke, Mitglied, SPD           (Vertretung für Wolfgang Decker MdL) 
Eva Koch, Mitglied, B90/Grüne           (Vertretung für Ruth Fürsch) 
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne 
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne 
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne 
Waltraud Stähling-Dittmann, Mitglied, CDU           (Vertretung für Georg Lewandowski) 
Brigitte Thiel, Mitglied, CDU           (Vertretung für Dr. Norbert Wett) 
Birgit Trinczek, Mitglied, CDU 
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke 
Donald Strube, Mitglied, parteilos           (Vertretung für Frank Oberbrunner) 
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern 
 

Teilnehmer mit beratender Stimme 
Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten 
 

Magistrat 
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD 
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD 
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne 
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 
 

Schriftführung 
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung 
 

Entschuldigt: 
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD 
 

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 
Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern 
Bernd Reyer, Kämmerei und Steuern 
Elke Saupe-Klinger, Kämmerei und Steuern 
Wolfram Schäfer, Revisionsamt 
Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 
Dieter Schoop, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 
Carl Flore, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Dr. Thorsten Ebert, Städtische Werke AG 
Roland Heibert, Städtische Werke AG 
Dr. Mark Eppe, Städtische Werke AG 
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Tagesordnung: 
 
 

 

1. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 101.17.916 
 

 

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; 
- Kenntnisnahme Liste III/2013 - 

101.17.933 

 

 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; 
- Kenntnisnahme Liste IV/2013 - 

101.17.937 

 
 

4. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 101.17.943 
 

 

5. Städtische Werke Aktiengesellschaft 
 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 

101.17.944 

 

 

6. Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung 
der Ersten Änderung vom 02.07.1990 

101.17.949 

 

 

6.1 Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des 
Landes Hessen 

101.17.962 

 

 

7. Sachstandsbericht Kasseler Bäder                                                                  101.17.104 
 

 

8. Bericht Sachstand Bäder 101.17.865 
 
 

9. Langes Feld 101.17.620 
 

 

10. Erschließung Langes Feld 101.17.662 
 
 

11. Immer größer werdende Finanzlücke bei den Kasseler Schulgebäuden 101.17.672 
 

 

12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 101.17.683 
 
 

13. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des 
Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 

101.17.707 

 
 

14. Kasseler Schuldenuhr 101.17.720 
 

 

15. Konzessionsabgabe KasselWasser 101.17.723 
 

 

16. Kosten für Stadtjubiläum 101.17.736 
 
 

17. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 101.17.737 
 

 

18. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 101.17.738 
 
 

19. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.753 
 

 

20. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 101.17.754 
 
 

21. GEMA-Gebühren 101.17.766 
 

 

22. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 101.17.783 
 

 

23. Situation der Stadtteilbibliotheken 101.17.784 
 
 

24. Stadtteilbibliotheken erhalten 101.17.785 
 

 

25. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Kassel 101.17.787 
 
 

26. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 101.17.790 
 

 

27. Kosten durch Blitzer-Skandal 101.17.828 
 
 

28. Änderung der Friedhofsordnung 101.17.849 
 

 

29. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 101.17.853 
 

 

30. Unterhaltsvorschussleistungen 101.17.866 
 
 

31. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu 
Geschwindigkeitsmessgeräten 

101.17.871 

 
 

32. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 101.17.875 
 

 

33. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 101.17.889 
 
 

34. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 101.17.895 
 

 

35. Schulbus Heidewegschule 101.17.897 
 
 

36. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 101.17.926 
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37. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 101.17.927 
 
 

38. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 101.17.929 
 

 

39. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 101.17.940 
 
 

40. Toilettenanlagen im Bugagelände 101.17.941 
 

 
 
Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 5. Juni 2013 ordnungsgemäß einberufene 
24. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Auf Antrag von Stadtverordneten Strube, FDP-Fraktion, werden die Tagesordnungspunkte 
10. Erschließung Langes Feld 
 Anfrage der FDP-Fraktion 
 - 101.17.662 - 
 
14. Kasseler Schuldenuhr 
 Antrag der FDP-Fraktion 
 - 101.17.720 - 
 
21. GEMA-Gebühren 
 Antrag der FDP-Fraktion 
 - 101.17.766 - 
und 
26. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 
 Antrag der FDP-Fraktion 
 - 101.17.790 - 
von der heutigen Tagesordnung abgesetzt und für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
Auf Antrag von Stadtverordneter Rönz, Fraktion B90/Grüne, wird der Tagesordnungspunkt 
39. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 - 101.17.940 - 
wegen Beratungsbedarf abgesetzt. 
 
Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass die Ausschussmitglieder zu Tagesordnungspunkt 
4. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.943 - 
die aktualisierte und am 10. Juni 2013 vom Magistrat beschlossene Vorlage und zu 
Tagesordnungspunkt 
5. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 

Vorlage des Magistrats 
- 101.17.944 - 

die Stellungnahmen zur Markterkundung der Handwerkskammer und der Industrie- und 
Handelskammer, erhalten. 
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Ferner teilt sie mit, dass der Tagesordnungspunkt 
6. Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen 

Straßen in der Stadt-Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 02.07.1990 

 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.949 – 
abgesetzt wird, da der Magistrat in seiner Sitzung am 10. Juni 2013, die Vorlage nicht 
abschließend behandeln konnte. 
 
Außerdem wird der Tagesordnungspunkt 
17. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
 Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
 - 101.17.737 - 
abgesetzt, da sie auf Antrag der Antrag stellenden Fraktion, die Überweisung in den Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zurückgenommen hat. Der Antrag wird in die 
Tagesordnung I der nächsten Stadtverordnetenversammlung aufgenommen. 
 
Die Tagesordnungspunkte 
7. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 
 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
 Bericht des Magistrats 
 - 101.17.104 - 
und 
8. Bericht Sachstand Bäder 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 - 101.17.865 - 
sowie die Tagesordnungspunkte 
23. Situation der Stadtteilbibliotheken 
 Anfrage der CDU-Fraktion 
 - 101.17.784 - 
und 
24. Stadtteilbibliotheken erhalten 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 - 101.17.785 - 
werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen. 
 
Vorsitzende Friedrich beantragt für den Magistrat die Erweiterung der Tagesordnung um den 
Punkt 
 Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 
 Vorlage des Magistrats 
 - 101.17.962 -. 
Oberbürgermeister Hilgen begründet die Dringlichkeit. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst gemäß § 10 (6) der GO der 
Stadtverordnetenversammlung (2/3 Mehrheit) bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: CDU 
Enthaltung: -- 
den 
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag von Oberbürgermeister Hilgen auf Erweiterung der 
Tagesordnung um den Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen, 101.17.962, wird zugestimmt. 
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Der neu aufgenommene Tagesordnungspunkt 6.1 wird nach Tagesordnungspunkt 6 zur Beratung 
aufgerufen. 
 
Vorsitzende Friedrich stellt die so geänderte Tagesordnung fest. 
 
 
Vorsitzende Friedrich gibt den Hinweis, dass die heutige Sitzung, nach Einvernehmen im 
Ältestenrat am 17. Juni 2013, bis 19:00 Uhr dauern wird. 
 
Zur Abarbeitung der Altlasten schlägt sie alternativ eine außerplanmäßige Sitzung des 
Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 28. August 2013 vor. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD 
Enthaltung: -- 
den 
 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Einberufung einer außerplanmäßigen Sitzung des 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 28. August 2013, wird 
zugestimmt. 

 
 

1. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.916 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - Fraunhofer IWES 

Hauptbahnhof Nord wird zugestimmt. Das Konzept ist die Grundlage für die Realisierung 

des Gesamtvorhabens. 

 

Die Stadt Kassel schließt die Absichtserklärung Standortentwicklung 

Energiesystemtechnik Kassel mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e. V. als Plattform der gemeinsamen Standortentwicklung ab.“ 

 
Stadtbaurat Nolda nimmt Stellung und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel 
- Hauptbahnhof Nord, 101.17.916, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Geselle 
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2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 
Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste III/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.933 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 
von den in der beigefügten Liste III/2013 gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO bewilligten 
Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung wie  über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von    30.000,00 € 
 im Finanzhaushalt in Höhe von    46.170,11 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 
Ziffer 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IV/2013 - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.937 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 
von den in der beigefügten Liste IV/2013 gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO bewilligten 
Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung wie  über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von         378,48 € 
 im Finanzhaushalt in Höhe von    17.100,00 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

4. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.943 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 
Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 (Dritte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage 
ersichtlichen Fassung. 
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2. Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Oberbürgermeister, die zur 

Durchführung der Parkgebührenordnung erforderlichen 
straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen zu treffen, insbesondere die 
gebührenpflichtigen Zeiten angenähert an die Öffnungszeiten des Auebades auf 
täglich 10 - 22 Uhr auf dem Auedamm festzusetzen. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP 
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke 
Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung 
(Dritte Änderung), 101.17.943, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Köpp 
 
 
 

5. 
 
Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 

Vorlage des Magistrats 
- 101.17.944 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft  mit einem Anteil von 40 % 
(100 T€) an der zu gründenden  Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird nach 
Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital 
von 25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages 
(Anlage 2) zugestimmt. 

 
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Fulda-Eder Energie 

Verwaltungs-GmbH anteilig an die Kommanditisten der Fulda-Eder Energie GmbH & 
Co. KG wird zugestimmt. 

 
4. Der Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem 
Stammkapital von 25 T€ , sowie einer späteren Kapitalerhöhung auf bis zu 500 T€,  
wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 3) 
zugestimmt. 

 
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Städtische Werke Aktiengesellschaft 

 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH, 

101.17.944, wird zugestimmt. 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Doose 
 
 
 

6. Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten 
Änderung vom 02.07.1990 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.949 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

6.1 Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.962 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget 
2013 des Landes Hessen. 

 
2. Mit dem Ausbildungsbudget 2013 werden zur Integration benachteiligter junger Menschen 

in der Stadt Kassel 9 Ausbildungsplätze und 45 Berufsvorbereitungsplätze, davon 15 für 
junge Frauen zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, neu 
geschaffen und finanziell unterstützt.  

 
Mit dem Arbeitsmarktbudget werden 176 Projektplätze in den folgenden Maßnahmen 
finanziell gefördert: 

 Kompetenzen fördern - Integration plus, 

 Zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse bei der Stadt Kassel, 

 Förderung der sozialen Leistungen zur Eingliederung, 

 für Langzeitarbeitslose und für Personen / Personengruppen, die von sozialer 
Ausgrenzung bedroht sind. 

 
3. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 

Berufsvorbereitungsplätze und der Projektplätze im Arbeitsmarktbudget, soweit sie nicht 
durch Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / Kooperationspartner sichergestellt wird. 
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Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 
2013 zur Verfügung. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag des Magistrats betr. Umsetzung des Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen, 101.17.962, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 7 und 8 gemeinsam zur Beratung auf. 
 
7. Sachstandsbericht Kasseler Bäder 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26. September 2011 
Bericht des Magistrats 
- 101.17.104 - 

 
Beschluss 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, in jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft 
und Grundsatzfragen über den Sachstand bezüglich der Kasseler Bäder zu berichten. 

 
Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass Stadtkämmerer Dr. Barthel für die heutige Sitzung entschuldigt 
ist und übergibt das Wort an Stadträtin Janz. Stadträtin Janz spricht über den Kosten- und Zeitplan 
im Auebad und informiert über die Eröffnungsfeier. Außerdem berichtet sie über den Sachstand im 
Hallenbad Süd. Ferner teilt sie mit, dass das Stadtbad Mitte komplett geschlossen wurde. Auch 
spricht sie die Besucherzahlen im Freibad Wilhelmshöhe und Harleshausen an. 
 
Der Bericht des Magistrats wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

8. Bericht Sachstand Bäder 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.865 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen zeitnah einen aktuellen Sachstandsbericht zum Thema Freibäder 
Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen abzugeben. Dazu sollen auch Vertreter der 
Gutachterbüros SMP, ANP, Reitz und Pristl sowie Vertreter der Schwimmbadvereine Bad 
Wilhelmshöhe und Harleshausen sowie der Städtischen Werke eingeladen werden. 

 
Stadträtin Janz teilt mit, dass das Gutachten vom Gutachtenbüro ANP dem Magistrat vorliegt. Das 
Gutachten vom Gutachtenbüro SMP ist noch nicht eingegangen. Auf Nachfrage sagt Stadträtin 
Janz zu, dass nach der Prüfung das Gutachten den Fraktionen zeitnah zur Verfügung gestellt wird. 
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Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: FDP 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Bericht Sachstand Bäder, 101.17.865, wird 
zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Strube 
 
 
 

9. Langes Feld 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.620 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wurden durch den Magistrat in Bezug auf die Entwicklung des Langen Feldes zum 
Gewerbegebiet Fördermöglichkeiten geprüft? 

 
2. Wenn ja: Mit welchem Ergebnis? 

 
3. Hat der Magistrat mögliche Zuschüsse bei den bisherigen Planungen einkalkuliert? 

 
4. Wenn ja: In welcher Höhe? 

 
5. Wurden Anträge auf Förderung gestellt? 

 
6. Wenn ja: Wann, bei welchem Zuwendungsgeber und für welche Maßnahme? 

 
7. Wenn nein: Was waren die Gründe hierfür? 

 
8. In wessen Verantwortung liegt die Beantragung von Fördermitteln für das Projekt 

Gewerbegebiet „Langes Feld“? 
 

9. Besteht ohne Fördermittel eine konkrete Gefahr für die Realisierung des Projekts 
Gewerbegebiet „Langes Feld“? 

 
10. Plant der Magistrat zukünftig die Beantragung von Fördermitteln? 

 
11. Wenn ja: Aus welchen Förderprogrammen? 

 
Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und sagt eine schriftliche Beantwortung mit der 
Niederschrift zu. Im Anschluss beantwortet er gemeinsam mit Herrn Flore, Amt Stadtplanung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz, die Fragen der Ausschussmitglieder. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda und Herr Flore, Amt Stadtplanung, 
Bauaufsicht und Denkmalschutz, erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 
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10. Erschließung Langes Feld 
Anfrage der FDP-Fraktion 
- 101.17.662 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

11. Immer größer werdende Finanzlücke bei den Kasseler Schulgebäuden 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.672 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Im Haushaltsentwurf 2013 der Stadt Kassel Seite 545 finden sich für die Schulen eine 
Gesamtsumme Investitionen von 5.54 Mio. Euro. Das ist immerhin eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr. Die Lücke zwischen ´bereitgestellt´ und ´Gesamtinvestitionen´ liegt 
inzwischen bei ca. 105 Mio. Euro. Vor einem Jahr lag sie bei ca. 80 Mio. Euro, vor zwei 
Jahren bei ca. 60 Mio. Euro. 
 
Wie soll diese Lücke perspektivisch geschlossen werden? 

 
Herr Jäger, Leiter des Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung, beantwortet die Anfrage. 
Die anschließenden Nachfragen der Ausschussmitglieder werden von Stadtbaurat Nolda und 
Herrn Jäger beantwortet. 
 
Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda und Herr Jäger, Leiter des Amtes für Hochbau 
und Gebäudebewirtschaftung, erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für erledigt. 
 
 
 

12. W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.683 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Saal der Stadtverordnetenversammlung und den auf 
dieser Etage befindlichen Konferenzräumen für Ausschüsse und Fraktionen, einen Zugang 
zur Internetleitung des Rathauses zu ermöglichen und ein dieszügliches geschlossenes 
W-Lan-Netz einzurichten bzw. – wenn schon vorhanden – zu öffnen. 

 
Nach einer kurzen Aussprache, beantragt die Antrag stellende Fraktion, Stadtverordneter Doose, 
CDU-Fraktion, den Antrag wegen weiteren Beratungsbedarf heute noch nicht zur Abstimmung zu 
stellen. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
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13. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.707 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das 
Hallenbad Ost im nächsten Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. Mit der Einladung zum Ausschuss sind die Ausarbeitungen für eine gute 
fachliche Debatte mit zu versenden. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag. Im Anschluss 
nimmt Oberbürgermeister Hilgen dazu Stellung und beantwortet die Fragen der 
Ausschussmitglieder. 
 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung 
des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284, 101.17.707, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 
 
 
 

14. Kasseler Schuldenuhr 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.720 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

15. Konzessionsabgabe KasselWasser 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.723 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Auswirkungen könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen 
(Az. 8 K 2781/11.GI) betreffend die Erhebung einer Konzessionsabgabe auf die 
entsprechende Situation in Kassel haben? 

 
2. Sieht der Magistrat vor dem Hintergrund des Gießener Urteils Handlungsbedarf? 
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Da Stadtkämmerer Dr. Barthel, der für die heutige Sitzung entschuldigt ist, die Anfrage selbst 
beantworten möchte, wird die Anfrage für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
 

16. Kosten für Stadtjubiläum 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.736 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie hoch werden die Kosten (inkl. aller Nebenkosten, Kosten für die Mitarbeiter und die 
Bereitstellung des Kontaktbüros für 1 Jahr) auf Seiten der Stadt für die Ausrichtung des 
Stadtjubiläums ausfallen? 

 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Anfrage. 
 
Nach Beantwortung durch Oberbürgermeister Hilgen erklärt Vorsitzende Friedrich die 
Anfrage für erledigt. 
 
 
 

17. Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.737 - 

 
Abgesetzt – Die Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen wurde zurückgenommen. 
 
 
 

18. Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.738 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es Beschwerden/ Klagen gegen Krankenhäuser und/ oder Ärzte der GNH über 
vermeintlich vermeidbare oder überflüssige Operationen/ Behandlungen? 

2. Werden in Krankenhäusern der GNH mit Ärztinnen und Ärzten Arbeitsverträge 
abgeschlossen, in denen - wie z.B. in Musterverträgen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft -festgelegt wird, dass beschäftigte Ärztinnen und Ärzte beim 
Erreichen bestimmter Zielvereinbarungen (Zielgrößen für Leistungen nach Art und 
Menge) zusätzliche variable Boni zum Gehalt erhalten? Wenn ja, wie hoch waren diese 
Bonus-Zahlungen in absolut Zahlen in den Jahren 2009/2010/2011? In welchem 
Verhältnis zum Grundgehalt liegen solche Boni-Zahlungen durchschnittlich in Prozent? 

3. Werden durch die Kliniken der GNH auch sogenannte IGeL-Leistungen" angeboten? 
Wenn ja, wie hoch lag dieser Anteil am Umsatz absolut und in Prozent in den Jahren 
2009/2010/2011? 
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4. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zur Versteifung der Wirbelsäulen 
vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 
entwickelt? 

5. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zum Einsatz künstlicher Knie- und 
Hüftgelenke vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 
2009/2010/2011 entwickelt? 

6. Werden in den Kliniken der GNH Bandscheibenoperationen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

7. Werden in den Kliniken der GNH Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

 
Da Stadtkämmerer Dr. Barthel, der für die heutige Sitzung entschuldigt ist, die Anfrage selbst 
beantworten möchte, wird die Anfrage für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
 

19. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.753 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Maßnahmen wurden im Jahr 2012 aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze des 
Magistrates nicht umgesetzt bzw. welche finanziellen Anforderungen der Ämter wurden 
aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze zurück gewiesen? 
 
Welches Volumen hatten die einzelnen gestrichenen Maßnahmen? 
 
Welcher Zeitraum lag im Durchschnitt und in den Extremfällen zwischen der Mittelabrufung 
und der ablehnenden Entscheidung durch den Kämmerer? 

 
Da Stadtkämmerer Dr. Barthel, der für die heutige Sitzung entschuldigt ist, die Anfrage selbst 
beantworten möchte, wird die Anfrage für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 

20. Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.754 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle drei Monate über alle aufgrund der geltenden 
Haushaltsbewirtschaftungsgrundsätze durch die Kämmerei abgelehnten Ausgaben der 
Ämter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten. 

 
Da Stadtkämmerer Dr. Barthel, der für die heutige Sitzung entschuldigt ist, zu dem Antrag selbst 
Stellung nehmen möchte, wird der Antrag für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
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21. GEMA-Gebühren 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.766 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

22. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.783 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Evaluierung der im Haushalt veranschlagten Zuschüsse 
und Zuwendungen einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Dieser Rechenschaftsbericht soll 
insbesondere folgende Informationen enthalten: 
 

- wesentliche Vertragsinformationen, 
- konkrete Informationen zum Ziel und Zweck der jeweiligen Zuwendung, 
- Angaben zu den vom Zuwendungsempfänger vorgelegten Verwendungsnachweisen, 
- Angaben zu den Ergebnissen der Prüfungen der vertragsgemäßen Zweckentsprechung 

und der Erfüllung des Zuwendungszweckes im Rahmen einer Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle, 

- Angaben zu den Ergebnissen einer Effizienzkontrolle in Bezug auf Maßnahmen- und 
Vollzugswirtschaftlichkeit, 

- Kennzahlen zu Personal- u. Sachaufwendungen sowie zum Verwaltungsaufwand des 
Zuwendungsempfängers, 

- eine Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch Informationen über die Erfolgskontrolle von 
übergeordneten Zielen, die z.T. durch mehrere Einzelmaßnahmen und von unterschiedlichen 
Zuwendungsempfängern verfolgt werden, enthalten. 

 
Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei 
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und 
Zuwendungen, 101.17.783, wird abgelehnt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Hartig 
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Vorsitzende Friedrich ruft die Tagesordnungspunkte 23 und 24 gemeinsam zur Beratung auf. 
 
 

23. Situation der Stadtteilbibliotheken 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.784 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann sollen die Stadtteilbibliotheken Kirchditmold, Wilhelmshöhe und Fasanenhof für den 
Besucherverkehr geschlossen werden? 

 
2. Was passiert nach der Schließung mit den Büchern? 

 
3. Was passiert mit dem Inventar? 

 
4. Zu welchem Termin werden die Mitarbeiterverträge gekündigt? 

 
5. Welche Auswirkungen hat die Schließung der Stadtteilbibliotheken für die Stadtbibliothek 

insgesamt? 
 

6. Welche Möglichkeiten des Weiterbetriebes durch Ehrenamtliche oder Fördervereine etc. 
gibt es? 

 
7. Wie sähe die Unterstützung der Stadt bei einer Fortführung durch Dritte aus? 

 
8. Stünden Dritten die bisherige Ausleihsoftware und die Nutzerdaten zur Verfügung? 

 
Mit dem Hinweis, das Ergebnis des Bürgerentscheids am 30. Juni 2013 abzuwarten, wird im 
Einvernehmen mit der Antrag stellenden Fraktion, Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion, die 
Beantwortung der Anfrage in die nächste Sitzung geschoben. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
 

24. Stadtteilbibliotheken erhalten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.785 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen mit dem Ziel, die Angebote der 
Stadtteilbibliotheken Fasanenhof, Wilhelmshöhe und Kirchditmold zu erhalten und deren 
langfristige Finanzierung sicherzustellen. 

 
Mit dem Hinweis, das Ergebnis des Bürgerentscheids am 30. Juni 2013 abzuwarten, wird im 
Einvernehmen mit der Antrag stellenden Fraktion, Stadtverordneter Doose, CDU-Fraktion, der 
Antrag in die nächste Sitzung geschoben. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
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25. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Kassel 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.787 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viel Geld stand der Stadt Kassel aus dem Programm Bildung- und Teilhabe im Jahr 
2011 zur Verfügung? 

 
2. Wie wurden die Mittel im Jahr 2011 verwendet?  

(Bitte Aufschlüsselung nach "Empfängergruppen" / Kostenstellen) 
 
Stadträtin Janz beantwortet die Anfrage und die Fragen der Ausschussmitglieder. Sie sagt eine 
schriftliche Beantwortung mit der Niederschrift zu. 
 
Nach Beantwortung durch Stadträtin Janz erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage für 
erledigt. 
 
 
 

26. Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.17.790 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

27. Kosten durch Blitzer-Skandal 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.828 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Kosten sind der Stadt Kassel zusätzlich durch den so genannten Blitzer-Skandal 
seit dem Abschalten der unzulässigen Geschwindigkeitsmessanlagen entstanden? 

 
Bürgermeister Kaiser beantwortet die Anfrage und die Nachfragen. 
 
Nach Beantwortung durch Bürgermeister Kaiser erklärt Vorsitzende Friedrich die Anfrage 
für erledigt. 
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28. Änderung der Friedhofsordnung 
Antrag des Ausländerbeirates 
- 101.17.849 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

“Der Magistrat wird aufgefordert, die bestehende Friedhofsordnung entsprechend  
§ 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) zu ändern und aus religiösen 
Gründen die Bestattung ohne Sarg zu gestatten.“ 

 
Nach einer Aussprache wird einvernehmlich festgelegt, dass dieser Tagesordnungspunkt vertagt 
wird, da heute kein Vertreter des Ausländerbeirates anwesend ist. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
 

29. Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.853 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

30. Unterhaltsvorschussleistungen 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.866 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

31. Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.871 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

32. Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.875 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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33. Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.17.889 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

34. Entwicklung Seniorenwohnanlagen 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.895 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

35. Schulbus Heidewegschule 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.897 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

36. Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.926 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

37. Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.927 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

38. Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 
Anfrage der Fraktion Kasseler Linke 
- 101.17.929 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
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39. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.940 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

40. Toilettenanlagen im Bugagelände 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.17.941 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr 
 
 
 
 
 
Petra Friedrich Cenk Yildiz 
Vorsitzende Schriftführer 



 

-VI-/-63- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.916  Kassel, 27. Mai 2013 
 
 
 
Standortentwicklung Energiesystemtechnik Kassel - Hauptbahnhof Nord 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - Fraunhofer IWES 

Hauptbahnhof Nord wird zugestimmt. Das Konzept ist die Grundlage für die Realisierung des 

Gesamtvorhabens. 

 

Die Stadt Kassel schließt die Absichtserklärung Standortentwicklung Energiesystemtechnik 

Kassel mit der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. als 

Plattform der gemeinsamen Standortentwicklung ab.“ 

 
 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.05.2013 beschlossen, der Bau- und 
Planungskommission wird die Vorlage zu ihrer Sitzung am 29.05.2013 vorgelegt.  
 
 
Die Erläuterung der Vorlage sowie das Standortentwicklungskonzept Energiesystemtechnik Kassel - 
Fraunhofer IWES Hauptbahnhof Nord und die Absichtserklärung Standortentwicklung 
Energiesystemtechnik Kassel sind als Anlagen beigefügt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Vorlage Nr. 101.17.933  Kassel, 16. Mai 2013 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste III/2013 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 
von den in der beigefügten Liste III/2013 gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO bewilligten 
Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung wie  über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von    30.000,00 € 
 im Finanzhaushalt in Höhe von    46.170,11 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 
 

Begründung: 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 100 HGO hinsichtlich der 
Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nicht anwendbar, weil die 
Haushaltssatzung noch nicht in Kraft ist. Zum Inkrafttreten der von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Haushaltssatzung für das Jahr 2013 bedarf es noch der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile dieser Satzung und danach der 
Bekanntmachung. 
 
Gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der vorläufigen Haushaltsführung 
die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
 
Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO weitgehend mit den 
Anforderungen an über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO 
identisch ist, werden bei der Prüfung der im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten 
Mehraufwendungen/-auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der Bewilligung von über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gefordert. 
 
Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung können Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß 
der Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ausschließlich von 
Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die keinen Aufschub dulden bis 100.000 €) oder 
Stadtverordnetenversammlung bewilligt werden. 
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Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf 
des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. Die Mehraufwendungen/ 
-auszahlungen sowie die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 13.05.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



















 

-II-/-20- 
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Vorlage Nr. 101.17.937  Kassel, 27. Mai 2013 
 
 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO 
für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IV/2013 - 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 
 
von den in der beigefügten Liste IV/2013 gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO bewilligten 
Aufwendungen/Auszahlungen (wirken sich nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung wie  über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aus) 
 
 im Ergebnishaushalt in Höhe von         378,48 € 
 im Finanzhaushalt in Höhe von    17.100,00 € 
 
Kenntnis zu nehmen. 
 

Begründung: 
 
In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorschriften des § 100 HGO hinsichtlich der 
Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nicht anwendbar, weil die 
Haushaltssatzung noch nicht in Kraft ist. Zum Inkrafttreten der von der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossenen Haushaltssatzung für das Jahr 2013 bedarf es noch der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde für die genehmigungspflichtigen Teile dieser Satzung und danach der 
Bekanntmachung. 
 
Gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO darf die Gemeinde jedoch während der vorläufigen Haushaltsführung 
die Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. 
 
Da die Berechtigung zur Leistung von Ausgaben gemäß § 99 Abs. 1 Ziffer 1 HGO weitgehend mit den 
Anforderungen an über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO 
identisch ist, werden bei der Prüfung der im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung beantragten 
Mehraufwendungen/-auszahlungen die gleichen Voraussetzungen wie bei der Bewilligung von über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gefordert. 
 
Während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung können Mehraufwendungen/-auszahlungen gemäß 
der Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ausschließlich von 
Magistrat (bis 50.000 €; in Fällen, die keinen Aufschub dulden bis 100.000 €) oder 
Stadtverordnetenversammlung bewilligt werden. 
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Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf 
des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes. 
Die Mehraufwendungen/-auszahlungen sowie die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der 
Einzelanträge begründet. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27.05.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 











 

Magistrat 
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Vorlage Nr. 101.17.943  Kassel, 11. Juni 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung (Dritte Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Christof Nolda 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
   
  
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der 
Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 (Dritte Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen 
Fassung. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung empfiehlt dem Oberbürgermeister, die zur 

Durchführung der Parkgebührenordnung erforderlichen straßenverkehrsbehördlichen 
Anordnungen zu treffen, insbesondere die gebührenpflichtigen Zeiten angenähert an die 
Öffnungszeiten des Auebades auf täglich 10 - 22 Uhr auf dem Auedamm festzusetzen. 

 
 

Begründung: 
 
Die Änderungen in § 3 Abs. 3 der Ordnung sind redaktioneller Art wegen Änderung der 
Straßenbezeichnungen. 
 
Durch die Eröffnung des neuen Auebades ist mit einer erhöhten Nachfrage nach Parkraum in diesem 
Bereich zu rechnen. Der Auedamm wird bereits intensiv von Berufspendlern, die in der Innenstadt 
arbeiten und Parkgebühren vermeiden wollen, genutzt. Hinzu kommt auch an Tagen mit schönem 
Wetter ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Besucher der Karlsaue und der Fuldaaue. 
Um den Badebesuchern die Möglichkeit einzuräumen, in geringer Entfernung auch einen Parkplatz zu 
finden, sollen Parkgebühren auf den öffentlichen Parkplätzen am Auedamm im Bereich des Bades 
erhoben werden. 
 
 
Kosten: 
 
Die Einbeziehung der Parkplätze in die Parkgebührenbewirtschaftung erfordert die Aufstellung von 
mindestens 4 neuen Parkscheinautomaten sowie die Ausschilderung als Erstausstattung.  
Die Gesamtkosten dafür beziffern sich auf ca. 22.000,00 €. 
Die städtische Verkehrsüberwachung ist bislang an Sonntagen nicht regelmäßig im Einsatz. 
Die Erweiterungen der Parkgebührenpflicht auf den Auedamm sowie die Ausdehnung der 
gebührenpflichtigen Zeiten erfordern auch einen höheren Personalaufwand durch 
Ordnungspolizeibeamte für die Kontrollen des ruhenden Verkehrs. 
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Bei gleicher Kontrollintensität wie bisher kann mit einem zusätzlichen Bedarf von mindestens 1 Stelle 
TVöD 5 gerechnet werden. 
 
Die Bewirtschaftung der ca. 100 Parkplätze wird mit Ausnahme der wenigen Tage im Jahr, in denen die 
Parkplätze auch heute bereits vollständig ausgelastet sind, in hohem Maß eine Verdrängung in die 
nicht gebührenpflichtigen Bereiche bewirken. Frühere Versuche mit einer Kurzparkregelung mit 
Parkscheibe haben dies bestätigt. Durchschnittlich wird daher mit einer Auslastung von kaum mehr als 
50 % der gebührenpflichtigen Parkplätze gerechnet werden können. Bei täglicher Gebührenpflicht 
ergäbe dies Einnahmen von ca. 70.000,00 € p. a. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 10.06.2013 beschlossen. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 
            3.18.3 
 
 
 

ORDNUNG 
 

zur Änderung der Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 
 

(Dritte Änderung) 
 

vom  
 
 
 
Aufgrund des § 6a Absatz 6 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.03.2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 118 des Gesetzes 
vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 3044), und § 16 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen 
der Landesregierung im Bereich der hessischen Landesverwaltung (Delegationsverordnung) vom 
12.12.2007 (GVBl. I S. 859) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung 
am       folgende Ordnung zur Änderung der Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der Fassung 
der Zweiten Änderung vom 23.05.2005 (Dritte Änderung) erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
(1) In § 3 Abs. 3 wird das Wort „Bahnhofsplatz“ durch die Worte „Rainer-Dierichs-Platz (früher 
Bahnhofsplatz)“ ersetzt; 
 die Worte „Verbindungsstraße (Bundesbahnrampenstraße)“ werden durch die Worte „Joseph-
Beuys-Straße (ehem. Bundesbahnrampenstraße)“ ersetzt. 
 
(2) Nach § 3 b wird folgender § 3 c eingefügt: 
 

„§ 3 c 
 
Auf dem Auedamm zwischen Nr. 19 A und 23 ist eine Gebühr von 
 0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu einer halben Stunde, 
 0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu einer Stunde, 
 1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu eineinhalb Stunden, 
 1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei Stunden 
sowie von 
 3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von fünf Stunden und von 
 4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von zehn Stunden 
an einem der Parkscheinautomaten dieses Bereiches für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse ausgewiesen 
sind, zu entrichten.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Kassel, den 
 



Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 



Rot-Eintragungen = Änderung bzw. Ergänzung Blau-Eintragungen = Streichung 
 

P A R K G E B Ü H R E N O R D N U N G 
vom 14.12.1998 

in der Fassung der Zweiten Änderung vom 
23.05.2005 

(Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der 
Fassung der Ersten Änderung vom 05.11.2001) 

 

P A R K G E B Ü H R E N O R D N U N G 
vom 14.12.1998 

in der Fassung der Dritten Änderung vom 
XXXXXXXX 

(Parkgebührenordnung vom 14.12.1998 in der 
Fassung der Zweiten Änderung vom 

23.05.2005) 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 
310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14.01.2004 (BGBl. I S. 74), und 
der Verordnung des Landes Hessen zur 
Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von 
Gebührenordnungen für Parkgebühren vom 
01.06.2004 (GVBl. I S. 207) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kassel in ihrer Sitzung vom 23.05.2005 
folgende Parkgebührenordnung erlassen: 
 

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und Abs. 7 des 
Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 
310, ber. S. 919), zuletzt geändert durch Art. 2 
Abs. 118 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. 
I S. 3044), und § 16 der Verordnung zur 
Übertragung der Ermächtigungen der 
Landesregierung im Bereich der hessischen 
Landesverwaltung (Delegationsverordnung) 
vom 20.12.2007 (GVBl. I S. 859) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kassel in ihrer Sitzung vom xxxxxxx folgende  
Parkgebührenordnung erlassen: 
 

§ 1 
Auf Straßen, Wegen und Plätzen im 
Stadtgebiet Kassel, die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind, und auf denen das 
Parken nur während des Laufs einer Parkuhr 
unter Benutzung eines Parkscheines des 
jeweiligen Parkscheinautomaten oder anderer 
Vorrichtungen oder Einrichtungen zur 
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung 
erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, 
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige 
Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder 
abweichende Regelungen trifft. 
 

§ 1 
Auf Straßen, Wegen und Plätzen im 
Stadtgebiet Kassel, die dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet sind, und auf denen das 
Parken nur während des Laufs einer Parkuhr 
unter Benutzung eines Parkscheines des 
jeweiligen Parkscheinautomaten oder anderer 
Vorrichtungen oder Einrichtungen zur 
Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Ordnung 
erhoben. Dies gilt auch auf sonstigen Flächen, 
auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr 
stattfindet, sofern der Eigentümer oder sonstige 
Verfügungsberechtigte nicht widerspricht oder 
abweichende Regelungen trifft. 
 

§ 2 
( 1 ) 
Im Parkgebührenbereich „Zentrum“ ist eine 
Parkgebühr von 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
2,50 Euro für eine Parkzeit bis zu zwei 
Stunden und 
4,00 Euro für eine Parkzeit bis zu drei 
Stunden 

am jeweiligen Parkscheinautomaten zu 
entrichten. 
 

§ 2 
( 1 ) 
Im Parkgebührenbereich „Zentrum“ ist eine 
Parkgebühr von 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
2,50 Euro für eine Parkzeit bis zu zwei 
Stunden und 
4,00 Euro für eine Parkzeit bis zu drei 
Stunden 

am jeweiligen Parkscheinautomaten zu 
entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Rathausparkplatz (Innenhof des 
Rathauses einschließlich aller 
Parkdecks) ist eine Parkgebühr von 

( 2 ) 
Auf dem Rathausparkplatz (Innenhof des 
Rathauses einschließlich aller 
Parkdecks) ist eine Parkgebühr von 



Rot-Eintragungen = Änderung bzw. Ergänzung Blau-Eintragungen = Streichung 
 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
1,50 Euro für jede weitere angefangene 
Stunde 

an den besonderen Parkscheinautomaten 
Rathaus zu entrichten. 
Außerhalb der für den übrigen 
Parkgebührenbereich „Zentrum“ 
angeordneten gebührenpflichtigen Parkzeiten 
beträgt die Höchstgebühr 2,50 Euro (Abend- 
und Wochenendtarif). 
 

0,50 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
halben Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkzeit bis zu einer 
Stunde, 
1,50 Euro für jede weitere angefangene 
Stunde 

an den besonderen Parkscheinautomaten 
Rathaus zu entrichten. 
Außerhalb der für den übrigen 
Parkgebührenbereich „Zentrum“ 
angeordneten gebührenpflichtigen Parkzeiten 
beträgt die Höchstgebühr 2,50 Euro (Abend- 
und Wochenendtarif). 
 

( 3 ) 
Zum Parkgebührenbereich „Zentrum“ zählen 
alle Parkflächen nach § 1, die 
innerhalb des Straßenrings Fünffensterstraße, 
Frankfurter Straße, Friedrichsstraße, 
Schöne Aussicht, Du-Ry-Straße, An der 
Karlsaue, Steinweg, Graben, 
Kurt-Schumacher-Straße, Lutherstraße, Rudolf-
Schwander-Straße, Scheidemannplatz, 
Ständeplatz liegen, sofern sie nicht als 
Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind. 
Die genannten Straßen selbst zählen nicht zu 
diesem Bereich, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße, Friedrichsstraße, Schöne 
Aussicht, Du-Ry-Straße 
und An der Karlsaue. 
 

( 3 ) 
Zum Parkgebührenbereich „Zentrum“ zählen 
alle Parkflächen nach § 1, die 
innerhalb des Straßenrings Fünffensterstraße, 
Frankfurter Straße, Friedrichsstraße, 
Schöne Aussicht, Du-Ry-Straße, An der 
Karlsaue, Steinweg, Graben, 
Kurt-Schumacher-Straße, Lutherstraße, Rudolf-
Schwander-Straße, Scheidemannplatz, 
Ständeplatz liegen, sofern sie nicht als 
Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind. 
Die genannten Straßen selbst zählen nicht zu 
diesem Bereich, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße, Friedrichsstraße, Schöne 
Aussicht, Du-Ry-Straße 
und An der Karlsaue. 
 

§ 3 
 
( 1 ) 
In der Parkgebührenzone II ist eine Gebühr von 

 
0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 

 
 
 
sowie von 

3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
neun Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf 
Flächen nach § 1, soweit sie nicht als 

§ 3 
 
( 1 ) 
In der Parkgebührenzone II ist eine Gebühr von 

 
0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 

 
 
 
sowie von 

3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
neun Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf 
Flächen nach § 1, soweit sie nicht als 
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Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu entrichten. 
 

Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Willy-Brandt-Platz ist eine Parkgebühr 
von 0,50 € je angefangene halbe Stunde am 
jeweiligen Parkscheinautomaten zu entrichten. 
 

( 2 ) 
Auf dem Willy-Brandt-Platz ist eine Parkgebühr 
von 0,50 € je angefangene halbe Stunde am 
jeweiligen Parkscheinautomaten zu entrichten. 
 

( 3 ) 
„Zur Parkgebührenzone II gehören folgende 
Straßen, Plätze und Teile davon: 
- Goethestraße, zw. Murhardstraße und 
Friedrich-Ebert-Straße 
- Nebelthaustraße 
- Murhardstraße 
- Luisenstraße, zw. Murhardstraße und 
Königstor 
- Luisenplatz 
- Westerburgstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße, Verbindungsstraße 
zwischen Westendstraße und 
Westerburgstraße 
- Königstor 
- Westendstraße 
- Parkstraße, zw. Westendstraße und Friedrich-
Engels-Straße 
- Kölnische Straße, zw. Westendstraße und 
Scheidemannplatz 
- Bismarckstraße 
- Friedrich-Engels-Straße 
- Motzstraße 
- Hinter der Komödie 
- Karthäuserstraße 
- Sophienstraße 
- Hermannstraße 
- Weigelstraße 
- Nahlstraße 
- Ulmenstraße 
- Terrasse 
- Amalienstraße 
- Ruhlstraße 
- Humboldtstraße 
- Marienstraße 
- Weinbergstraße 
- Obere Karlsstraße, zw. Weinbergstraße und 
Fünffensterstraße 
- Friedrichsstraße, zw. Königstor und 
Frankfurter Straße 
- Brüder-Grimm-Platz 
- Fünffensterstraße 
- Jordanstraße 
- Akazienweg 
- Weissenburgstraße 
- Richardweg 
- Thomeestraße 
- Bürgermeister-Brunner-Straße, zw. 

( 3 ) 
Zur Parkgebührenzone II gehören folgende 
Straßen, Plätze und Teile davon: 
- Goethestraße, zw. Murhardstraße und 
Friedrich-Ebert-Straße 
- Nebelthaustraße 
- Murhardstraße 
- Luisenstraße, zw. Murhardstraße und 
Königstor 
- Luisenplatz 
- Westerburgstraße 
- Friedrich-Ebert-Straße, Verbindungsstraße 
zwischen Westendstraße und 
Westerburgstraße 
- Königstor 
- Westendstraße 
- Parkstraße, zw. Westendstraße und Friedrich-
Engels-Straße 
- Kölnische Straße, zw. Westendstraße und 
Scheidemannplatz 
- Bismarckstraße 
- Friedrich-Engels-Straße 
- Motzstraße 
- Hinter der Komödie 
- Karthäuserstraße 
- Sophienstraße 
- Hermannstraße 
- Weigelstraße 
- Nahlstraße 
- Ulmenstraße 
- Terrasse 
- Amalienstraße 
- Ruhlstraße 
- Humboldtstraße 
- Marienstraße 
- Weinbergstraße 
- Obere Karlsstraße, zw. Weinbergstraße und 
Fünffensterstraße 
- Friedrichsstraße, zw. Königstor und 
Frankfurter Straße 
- Brüder-Grimm-Platz 
- Fünffensterstraße 
- Jordanstraße 
- Akazienweg 
- Weissenburgstraße 
- Richardweg 
- Thomeestraße 
- Bürgermeister-Brunner-Straße, zw. 
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Weissenburgstraße und Kurfürstenstraße 
- Bahnhofsplatz 
 
 
Verbindungsstraße(Bundesbahnrampenstraße), 
zw. Werner-Hilpert-Straße und Schillerstraße 
- Ständeplatz, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße 
- Wilhelmsstraße, Teilstück nordwestlich des 
Ständeplatzes 
- Kurfürstenstraße 
- Rudolf-Schwander-Straße 
- Werner-Hilpert-Straße 
- Schomburgstraße 
- Große Rosenstraße 
- Grüner Weg 
- Ottostraße 
- Altmüllerstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Reuterstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Erzbergerstraße, zw. Werner-Hilpert-Straße 
und Schillerstraße 
- Rothenditmolder Straße, zw. Reuterstraße 
und Schillerstraße 
- Schillerstraße, zw. Erzbergerstraße und 
Gießbergstraße 
- Wolfhager Straße, zw. Erzbergerstraße und 
Holländischer Platz 
- Sickingenstraße 
- Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 
- Lutherstraße 
- Gießbergstraße, zw. Lutherstraße und 
Wolfhager Straße 
- Mauerstraße, zw. Lutherstraße und 
Jägerstraße 
- Jägerstraße 
- Kurt-Schumacher-Straße 
- Untere Königsstraße, zw. Kurt-Schumacher-
Straße und Holländischer Platz 
- An der Fuldabrücke 
- Graben 
- Tränkepforte 
- Wildemannsgasse 
- Kettengasse 
- Renthof 
- Die Freiheit, zw. Graben und 
Wildemannsgasse 
- An der Karlsaue, zw. Marmorbad und Du-Ry-
Straße 
- Auedamm, zw. Marmorbad und Drahtbrücke, 
einschließlich Parkplatz 
Hessenkampfbahn 
- Steinweg, zw. Graben und Brüderstraße 
- Brüderstraße 
- Weserstraße 
- Hanseatenweg 

Weissenburgstraße und Kurfürstenstraße 
- Rainer-Dierichs-Platz (früher Bahnhofsplatz) 
- Joseph-Beuys-Straße (ehem. 
Verbindungsstraße Bundesbahnrampenstraße), 
zw. Werner-Hilpert-Straße und Schillerstraße 
- Ständeplatz, ausgenommen Ständeplatz-
Randstraße 
- Wilhelmsstraße, Teilstück nordwestlich des 
Ständeplatzes 
- Kurfürstenstraße 
- Rudolf-Schwander-Straße 
- Werner-Hilpert-Straße 
- Schomburgstraße 
- Große Rosenstraße 
- Grüner Weg 
- Ottostraße 
- Altmüllerstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Reuterstraße, zw. Schillerstraße und Grüner 
Weg 
- Erzbergerstraße, zw. Werner-Hilpert-Straße 
und Schillerstraße 
- Rothenditmolder Straße, zw. Reuterstraße 
und Schillerstraße 
- Schillerstraße, zw. Erzbergerstraße und 
Gießbergstraße 
- Wolfhager Straße, zw. Erzbergerstraße und 
Holländischer Platz 
- Sickingenstraße 
- Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 
- Lutherstraße 
- Gießbergstraße, zw. Lutherstraße und 
Wolfhager Straße 
- Mauerstraße, zw. Lutherstraße und 
Jägerstraße 
- Jägerstraße 
- Kurt-Schumacher-Straße 
- Untere Königsstraße, zw. Kurt-Schumacher-
Straße und Holländischer Platz 
- An der Fuldabrücke 
- Graben 
- Tränkepforte 
- Wildemannsgasse 
- Kettengasse 
- Renthof 
- Die Freiheit, zw. Graben und 
Wildemannsgasse 
- An der Karlsaue, zw. Marmorbad und Du-Ry-
Straße 
- Auedamm, zw. Marmorbad und Drahtbrücke, 
einschließlich Parkplatz 
Hessenkampfbahn 
- Steinweg, zw. Graben und Brüderstraße 
- Brüderstraße 
- Weserstraße 
- Hanseatenweg 
- Töpfenmarkt 
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- Töpfenmarkt 
- Weisser Hof 
- Zeughausstraße 
- Pferdemarkt 
- Mittelgasse, zw. Kurt-Schumacher-Straße und 
Pferdemarkt 
- Müllergasse 
- Schäfergasse 
- Kastenalsgasse 
- Artilleriestraße 
- Bremer Straße 
- Mosenthalstraße 
- Schützenplatz 
- Kurt-Wolters-Straße 
- Holländische Straße, zw. Holländischer Platz 
und Eisenschmiede 
- Henschelstraße 
- Moritzstraße 
- Gutenbergstraße 
- Ludwigstraße 
- Gottschalkstraße 
- Mönchebergstraße 
- Magazinstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Ysenburgstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Bürgistraße 
- Mittelring 
- Westring, zw. Holländische Straße und 
Gottschalkstraße 
- Ihringshäuser Straße, zw. Weserstraße und 
Eisenschmiede 
- Freiligrathstraße 
- Eisenschmiede 
- Schaumbergstraße 
- Wilhelmsthaler Straße 
- Silcherstraße 
- Liebigstraße 
- Haarmannweg 
- Fiedlerstraße, zw.Mombachstraße und 
Eisenschmiede 
- Mombachstraße, zw. Holländische Straße und 
Ahna 
- Bunsenstraße, zw. Eisenschmiede und 3. 
Berufsschulzentrum 
- Henkelstraße 
- Wilhelmshöher Allee, zw. Brüder-Grimm-Platz 
und Rathenauplatz sowie zw. 
Landgraf-Karl-Straße und Rolandstraße 
- Rolandstraße 
- Landgraf-Karl-Straße, zw. Walther-Schücking-
Platz und Wilhelmshöher Allee 
- Bertha-von-Suttner-Straße zwischen 
Backmeisterweg und Willy-Brandt-Platz 
 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, sofern 

- Weisser Hof 
- Zeughausstraße 
- Pferdemarkt 
- Mittelgasse, zw. Kurt-Schumacher-Straße und 
Pferdemarkt 
- Müllergasse 
- Schäfergasse 
- Kastenalsgasse 
- Artilleriestraße 
- Bremer Straße 
- Mosenthalstraße 
- Schützenplatz 
- Kurt-Wolters-Straße 
- Holländische Straße, zw. Holländischer Platz 
und Eisenschmiede 
- Henschelstraße 
- Moritzstraße 
- Gutenbergstraße 
- Ludwigstraße 
- Gottschalkstraße 
- Mönchebergstraße 
- Magazinstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Ysenburgstraße, zw. Mönchebergstraße und 
Weserstraße 
- Bürgistraße 
- Mittelring 
- Westring, zw. Holländische Straße und 
Gottschalkstraße 
- Ihringshäuser Straße, zw. Weserstraße und 
Eisenschmiede 
- Freiligrathstraße 
- Eisenschmiede 
- Schaumbergstraße 
- Wilhelmsthaler Straße 
- Silcherstraße 
- Liebigstraße 
- Haarmannweg 
- Fiedlerstraße, zw.Mombachstraße und 
Eisenschmiede 
- Mombachstraße, zw. Holländische Straße und 
Ahna 
- Bunsenstraße, zw. Eisenschmiede und 3. 
Berufsschulzentrum 
- Henkelstraße 
- Wilhelmshöher Allee, zw. Brüder-Grimm-Platz 
und Rathenauplatz sowie zw. 
Landgraf-Karl-Straße und Rolandstraße 
- Rolandstraße 
- Landgraf-Karl-Straße, zw. Walther-Schücking-
Platz und Wilhelmshöher Allee 
- Bertha-von-Suttner-Straße zwischen 
Backmeisterweg und Willy-Brandt-Platz 
 
 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, sofern 
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nichts anderes genannt ist.“ 
 

nichts anderes genannt ist. 
 

§ 3a 
(1) 
In der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 
Fünffensterstraße und Querallee, 
ausgenommen Verbindungsstück zwischen 
Westerburgstraße und Westendstraße, in der 
Bürgermeister-Brunner-Straße zwischen 
Weissenburgstraße und Friedrich-Ebert-Straße 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, ist ein Parkschein an 
einem Parkscheinautomaten dieses Bereiches 
für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu lösen. 
 

§ 3a 
(1) 
In der Friedrich-Ebert-Straße zwischen 
Fünffensterstraße und Querallee, 
ausgenommen Verbindungsstück zwischen 
Westerburgstraße und Westendstraße, in der 
Bürgermeister-Brunner-Straße zwischen 
Weissenburgstraße und Friedrich-Ebert-Straße 
jeweils einschließlich beider Straßenseiten und 
angrenzender Parkplätze, ist ein Parkschein an 
einem Parkscheinautomaten dieses Bereiches 
für das Parken auf Flächen nach § 1, soweit sie 
nicht als Sonderparkplätze für Bewohner, 
Schwerbehinderte, Motorräder oder Busse 
ausgewiesen sind, zu lösen. 
 

(2) 
Für das Parken bis zu einer halben Stunde 
werden keine Gebühren erhoben; 
die Verpflichtung zur Lösung eines 
Parkscheines bleibt hiervon unberührt. 
Darüber hinaus beträgt die Gebühr 

 
 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden.“ 

 

(2) 
Für das Parken bis zu einer halben Stunde 
werden keine Gebühren erhoben; 
die Verpflichtung zur Lösung eines 
Parkscheines bleibt hiervon unberührt. 
Darüber hinaus beträgt die Gebühr 

 
 
0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden.“ 

 

§ 3 b 
Auf dem Graf-Bernadotte-Platz ist eine Gebühr 
von 

3 Euro für eine Parkdauer bis zu 1 Tag 
(24 Stunden), 
5 Euro für eine Parkdauer bis zu 3 
Tagen, 
7 Euro für eine Parkdauer bis zu 5 
Tagen, 
10 Euro für eine Parkdauer bis zu 14 
Tagen, 

an einem Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach 
§ 1, soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten.“ 
 
 

§ 3 b 
Auf dem Graf-Bernadotte-Platz ist eine Gebühr 
von 

3 Euro für eine Parkdauer bis zu 1 Tag 
(24 Stunden), 
5 Euro für eine Parkdauer bis zu 3 
Tagen, 
7 Euro für eine Parkdauer bis zu 5 
Tagen, 
10 Euro für eine Parkdauer bis zu 14 
Tagen, 

an einem Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach 
§ 1, soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten.“ 
 
 

 § 3 c 
 
Auf dem Auedamm zwischen Nr. 19A und 23 ist 
eine Gebühr von 

0,20 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer halben Stunde, 
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0,50 Euro für eine Parkdauer bis zu 
einer Stunde, 
1,00 Euro für eine Parkdauer bis zu 
eineinhalb Stunden, 
1,50 Euro für eine Parkdauer bis zu zwei 
Stunden 
 

sowie von 
3,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
fünf Stunden und von 
4,00 Euro bis zu einer Parkdauer von 
zehn Stunden 

an einem der Parkscheinautomaten dieses 
Bereiches für das Parken auf Flächen nach § 1, 
soweit sie nicht als Sonderparkplätze für 
Bewohner, Schwerbehinderte, Motorräder oder 
Busse ausgewiesen sind, zu entrichten. 

 

  

§ 4 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung vom 
18./19.03.1996 außer Kraft. 
Kassel, den 15.12.1998 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
gez. Lewandowski 
 
Georg Lewandowski 
Oberbürgermeister 
 

 
 

  

  
 
 
 



 

-II-/-20- 
 
 

(&) 
 

Vorlage Nr. 101.17.944  Kassel, 29. Mai 2013 
 
 
 
Städtische Werke Aktiengesellschaft 
 Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
 Gründung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 
 Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Beteiligung der Städtische Werke Aktiengesellschaft  mit einem Anteil von 40 % (100 
T€) an der zu gründenden  Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird nach Maßgabe des 
beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 1) zugestimmt. 

 
2. Der Gründung der  Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Aktiengesellschaft mit einem Stammkapital von 
25 T€  wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) 
zugestimmt. 

 
3. Der vorgesehenen Übertragung von Gesellschaftsanteilen der Fulda-Eder Energie 

Verwaltungs-GmbH anteilig an die Kommanditisten der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 
wird zugestimmt. 

 
4. Der Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH  als hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Städtische Werke Netz + Service GmbH mit einem Stammkapital 
von 25 T€ , sowie einer späteren Kapitalerhöhung auf bis zu 500 T€,  wird nach Maßgabe 
des beigefügten Entwurfs des Gesellschaftsvertrages (Anlage 3) zugestimmt. 

 
5. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen 

Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die 
Ermächtigung umfasst auch  die Vornahme etwaiger  redaktioneller  Ergänzungen,  
Änderungen,  Streichungen oder Klarstellungen. 

 
 

Begründung: 
 
Ausgangslage 
 
In den vergangenen drei Jahren haben die Städtische Werke Aktiengesellschaft  und die Städtische 
Werke Netz + Service GmbH einen intensiven Wettbewerb um die Vergabe der Strom- und 
Gasnetzkonzessionen in Nordhessen geführt. Diese Aktivitäten der Städtische Werke 
Aktiengesellschaft  stehen dabei im Kontext zum Beschluss „Städtische Werke stärken“ der Kasseler 
Stadtverordnetenversammlung vom 9. September 2007. 
 
Gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) müssen Städte und Gemeinden das Auslaufen 
ihrer Wegenutzungsverträge rechtzeitig bekanntgeben. Geeignete Energieversorgungsunternehmen  
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können ihr Interesse bekunden und im anschließenden Auswahlverfahren entsprechende Angebote 
(Konzessionen, Kooperationen) anbieten. Die Städte und Gemeinden entscheiden dann nach 
transparenten und diskriminierungsfreien Kriterien. 
 
Im Schwalm-Eder-Kreis wurde bereits im Jahr 2009 das Auslaufen der bisherigen Konzessionsverträge 
bekanntgegeben. Die Kommunen Edermünde, Gudensberg, Guxhagen, Körle, Malsfeld, Melsungen, 
Morschen, Niedenstein und Spangenberg beabsichtigen, gemeinsam mit der Städtische Werke 
Aktiengesellschaft  als strategischer Partner ein kommunal dominiertes Versorgungsunternehmen - die 
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG - aufzubauen.  
 
 

 
 

 
 

Entwicklungsperspektiven 
für die Städtische Werke Netz + Service GmbH und die Städtische Werke Aktiengesellschaft 
 
Die Städtische Werke Netz + Service GmbH versorgt rund 200.000 Einwohner innerhalb der Stadt 
Kassel mit Strom. Der Netzbetrieb im geplanten Versorgungsgebiet der Fulda-Eder Energie GmbH Co. 
KG stellt eine neue Herausforderung für das Unternehmen dar. Bei erfolgreicher Übertragung der 
Konzessionen werden zusätzlich 60.000 Einwohner von der Städtische Werke Netz + Service GmbH 
bzw. von ihrer neuen Tochtergesellschaft Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH mit Energie versorgt. Die 
Anzahl der versorgten Einwohner steigt um rund 30 %, die Größe des Versorgungsgebietes verdoppelt 
sich.  
Neben dem regulierten Netzbetrieb können im Versorgungsgebiet weitere Netzdienstleistungen 
angeboten werden. Hierzu zählen u.a. die Straßenbeleuchtung, die Wärmeversorgung über KWK- 
und/oder EEG-Anlagen sowie Contractingmodelle. 
 
Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass durch die regionale Verbundenheit der Kunden eine  
hohe Marktdurchdringung für die neuen lokalen Anbieter Städtische Werke Aktiengesellschaft bzw.  
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG wahrscheinlich ist. 
 
Weiterhin kann auch im Bereich der erneuerbaren Energien die strategische Partnerschaft mit den 
Kommunen genutzt werden, um gemeinsame Projekte zu realisieren.  Die Städtische Werke 
Aktiengesellschaft ist mit ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Geschäftsfeld für eine 
Zusammenarbeit prädestiniert, um die von den Kommunen angestrebten Erneuerbare-Energie-Projekte 
umzusetzen.  
 
 
 
 
 
Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 

Abbildung 1: Beteiligte Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis 
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Das Modell des neuen Energieversorgers sieht eine zu gründende Netzeigentumsgesellschaft Fulda-
Eder Energie GmbH & Co. KG  mit der Komplementärin Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH vor, 
an der sowohl die neun Kommunen als auch die Städtische Werke Aktiengesellschaft beteiligt sind.  
 
Die Städtische Werke Aktiengesellschaft wird mit einem Anteil von 40 % Gründungsgesellschafter der 
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG. Die übrigen 60 % der Gesellschaftsanteile tragen die neun 
Kommunen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Das Kommanditkapital beträgt 250.000 Euro.  
 
Die Beteiligungsverhältnisse sind wie folgt vorgesehen: 
 

 

Name 
Beteiligung am Fest-

kapital (in Euro) 
Rechnerischer Anteil 

Städtische Werke AG 100.000 40,0 % 

   

Edermünde 14.500 5,8 % 

Gudensberg 21.750 8,7 % 

Guxhagen 17.750 7,1 % 

Körle 9.250 3,7 % 

Malsfeld 11.250 4,5 % 

Melsungen 33.250 13,3 % 

Morschen 9.750 3,9 % 

Niedenstein 1.550 6,2 % 

Spangenberg 17.000 6,8 % 

 
 
Soweit im Zuge der Unternehmensentwicklung weiterer Kapitalbedarf entsteht, erbringen die 
Gesellschafter auf Beschluss der Gesellschafterversammlung entsprechend ihrer Festkapitalanteile 
weitere Einlagen bis  zu einer maximalen Gesamthöhe von 7,5 Mio. €, einschließlich der bisherigen 
Stammeinlage. Aus Sicht der STW müssten weitere 2,9 Mio. € erbracht werden. 
 
Für die Netzeigentumsgesellschaft und ihre Komplementärin gibt es keinen umsatzsteuerlichen 
Querverbund mit der Städtische Werke Aktiengesellschaft. Eine ertragssteuerliche Organschaft besteht 
aufgrund der Beteiligungsverhältnisse ebenfalls nicht.  
Grundsätzlich sind die wesentlichen Punkte der Geschäftsbeziehung zur Gründung und zum Betrieb 
der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  im Konsortialvertrag geregelt. Der Inhalt des 
Konsortialvertrages liegt dem Aufsichtsrat der STW vor. 
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Betrieb von Energieversorgungsnetzen sowie die sichere 
und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie. Darüber werden folgende 
Geschäftsbereiche angestrebt: Projekte im Bereich erneuerbare Energien, Straßenbeleuchtung, 
Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung, 
Energiedienstleistungen und Abrechnungsdienstleistungen. Die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  
soll mittel- bis langfristig zu einem vollumfänglichen Energieversorger mit eigenem Personal ausgebaut 
werden. Bei diesem Prozess wird die Gesellschaft mit dem vielfältigen Know-How der Städtische 
Werke Aktiengesellschaft  unterstützt. Im Rahmen der kommunalrechtlichen Vorgaben entscheidet die 
Gesellschafterversammlung über die Aufnahme vertrieblicher Aktivitäten. 
 
Die Kommunen werden jeweils - unabhängig von der Gründung der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 
KG  - ein separates Konzessionierungsverfahren nach § 46 EnWG zum Neuabschluss der 
Konzessionsverträge für die Stromverteilernetze starten. Die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird 
sich bei jeder Kommune im Rahmen dieses transparenten und diskriminierungsfreien 
Konzessionierungsverfahrens um Konzession bewerben und nach erfolgreicher Teilnahme die Netze 
vom bisherigen Eigentümer erwerben. 
 
Der Netzbetrieb soll von der zu gründenden Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH übernommen werden. 
Hierzu wird zwischen der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  und der Netzgesellschaft Fulda-Eder 
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mbH ein Pachtvertrag abgeschlossen. Dem Aufsichtsrat hat dieser Pachtvertrag im Rahmen der 
Beratung vorgelegen. 
 

 

 

 
 

 
Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der Fulda-Eder Verwaltungs-GmbH  
 
Als Komplementärin der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  wird die Fulda-Eder Verwaltungs-GmbH 
gegründet. Die Geschäftsführung wird aus einem Vertreter der Städtische Werke Aktiengesellschaft  
und einem Vertreter seitens der Kommunen gebildet.  
Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro und wird von der Städtische Werke Aktiengesellschaft  
eingebracht. Nach der GeselIschaftsgründung  werden in einem weiteren Schritt zur Herstellung 
gleicher Beteiligungsverhältnisse die entsprechenden Geschäftsanteile auf die Kommanditisten der 
noch zu gründenden Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  übertragen. Dieses gestufte Verfahren ist 
notwendig, da die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG als noch nicht gegründetes Unternehmen in 
diesem Zeitpunkt rechtlich noch nicht existent ist.    
 
Gründung der  Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH 
 
Das mit den Kommunen entwickelte Modell sieht die Verpachtung der durch die Fulda-Eder Energie 
GmbH & Co. KG vom Altkonzessionär erworbenen Versorgungsnetze an eine Netzgesellschaft vor, die 
den Betrieb der übernommenen Netze durchführt. Damit die aus dem Netzerwerb und der Übernahme 
resultierenden Migrationskosten abgrenzbar bleiben, gründet die Städtische Werke Netz + Service 
GmbH eine hundertprozentige Tochternetzgesellschaft Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH, die ihrerseits 
auf Dienstleistungen der Städtische Werke Netz + Service GmbH zurückgreift. Die Netzgesellschaft 
Fulda-Eder mbH  wird den Netzbetrieb für mindestens fünf Jahre übernehmen und zahlt der Fulda-Eder 
Energie GmbH & Co. KG  ein Pachtentgelt.  
 
Die Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird mit einem Eigenkapital von 25.000 Euro gegründet. Die 
Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird ggf. vom abgebenden Netzbetreiber zu übernehmendes 
Personal aufnehmen. Weiterhin wird die Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH die Büro- und 
Geschäftsausstattung erwerben, die ausschließlich für den Betrieb der Netze der Fulda-Eder Energie 
GmbH & Co. KG erforderlich sind. Um auch diese Investitionskosten regulierungsoptimal 

Abbildung 2: Gesellschaftskonstrukt zum Gründungszeitpunkt 
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netzentgeltwirksam ansetzen zu können, ist die Zuführung von weiterem Eigenkapital bis zu  500 T€  
zur Erreichung einer optimalen Eigenkapitalquote vorgesehen.  
 
Die Gesellschaft besitzt keinen Aufsichtsrat, vielmehr soll die Kontrollfunktion identisch durch den 
Aufsichtsrat der Städtische Werke Netz + Service GmbH wahrgenommen werden. Die Netzgesellschaft 
Fulda-Eder mbH wird durch die Gesellschafterversammlung kontrolliert, die durch den 
Gesellschaftsvertrag die gleichen Kontrollrechte wie dem Aufsichtsrat eingeräumt werden. Alle 
Beschlüsse, die in der Gesellschafterversammlung aufgrund der Zustimmungserfordernisse zu fassen 
sind, müssen vorher von der Geschäftsführung der Städtische Werke Netz + Service GmbH, die 
ebenfalls die Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Fulda-
Eder mbH sind, dem Aufsichtsrat der Städtische Werke Netz + Service GmbH zur Beschlussfassung 
vorgelegt werden.  
 
Gesellschaftszweck der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH ist der Betrieb von Strom- und 
Gasverteilnetzen im Eigentum der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG. Darüber hinaus können 
weitere Dienstleistungen für die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  erbracht werden. Die 
Gesellschaft wird voraussichtlich mindestens eine eigene Betriebsstätte errichten und die 
ausschließlich für den Betrieb der Netze der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG notwendige Betriebs- 
und Geschäftsausstattung beschaffen und hierfür erforderliches Personal einstellen.  
 
Nach fünf, sieben, neun und elf Jahren hat die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG  die Möglichkeit, 
die Gesellschaftsanteile an der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH von der Städtische Werke Netz + 
Service GmbH vollständig zu erwerben.  
 
Die beteiligten Kommunen aus dem Schwalm-Eder-Kreis haben bzw. werden parallel im Grundsatz 
gleichlautende Beschlüsse fassen. 
Nach erfolgter Zustimmung der jeweiligen kommunalen Gremien, der Zustimmung der 
Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums und dem Vorliegen der Genehmigung der 
Kartellbehörden sollen die Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG und die Fulda-Eder Verwaltungs-
GmbH im 3. Quartal 2013 gegründet werden. Die Gründung der Netzgesellschaft Fulda-Eder mbH wird 
damit rechtzeitig vor Beginn der Konzessionierungsverfahren der an der Fulda-Eder Energie GmbH & 
Co. KG  beteiligten Kommunen erfolgen. 
 
Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen  
Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK)  und der Industrie- u. 
Handelskammer Kassel (IHK) angefordert.  Vor der Beschlussfassung in der 
Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert.   
Mit der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums Kassel und der Kommunalaufsicht des 
Landkreises Schwalm-Eder erfolgte bereits im Vorfeld eine Abstimmung, nach der inzwischen eine 
Genehmigung durch den RP avisiert wurde. 
Die Aufsichtsräte der Städtische Werke AG und der Städtische Werke Netz+Service GmbH haben in 
ihrer Sitzung am 9. April 2013 diesem Vorhaben zugestimmt.  
 
Es handelt sich um reine Netzgesellschaften. Vertriebsaktivitäten müssen ggf. zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgebaut werden. In den gewählten Strukturen liegen die wirtschaftlichen Risiken 
weitgehend bei den Städtischen Werken, dagegen haben die kommunalen Gesellschafter der Fulda-
Eder Energie GmbH & Co. KG zu festgelegten Zeitpunkten das Recht, die Netzgesellschaft zu 
erwerben, wenn diese wirtschaftlich erfolgreich ist. 
 
Der Magistrat hat dieser Vorlage in seiner Sitzung am  27. Mai 2013 zugestimmt. 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Gesellschaftsvertrag der kommunalen Energieversorgung  

Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG 

(FEE) 

 

 

§ 1  

Firma, Sitz 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:  

 

„Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG“ 

 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Gudensberg. 

 

 

§ 2  

Unternehmensgegenstand 

 

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen im Rahmen der 

Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung für die wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden im Bereich der Energieversorgung und der Telekommunikation. Hierzu 

gehört namentlich der Erwerb und das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die 

sichere und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie, die dezentrale 

Energieerzeugung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie das Angebot von 

Leistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Die Gesellschaft darf die 

Betriebsführung im Bereich der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung 

über- und Abrechnungsdienstleistungen vornehmen. 

 

(2)  Die Gesellschaft ist im Rahmen der jeweils geltenden Vorgaben der hessischen 

Gemeindeordnung für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden berechtigt, alle 

Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden 

Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich und förderlich sind. 
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(3)  Die Gesellschaft kann sich – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – bei der 

Verfolgung des Gesellschaftszweckes anderer Unternehmen bedienen sowie sich an 

ähnlichen oder anderen Unternehmen – auch im Rahmen von Bürgerbeteiligungs- und 

Kommunalmodellen - beteiligen, solche gründen oder erwerben. 

 

(4)  Im Hinblick auf die derzeit gültigen Regelungen der hessischen Gemeindeordnung 

(§ 121 Abs. 1a HGO) wird FEE derzeit auf dem Gebiet der Erzeugung, Speicherung 

und Einspeisung erneuerbarer Energien sowie der Verteilung von hieraus gewonnener 

thermischer Energie nur innerhalb des Gemeindegebietes oder im regionalen Umfeld 

sowie grundsätzlich nur durch das Halten von Beteiligungen an anderen 

Gesellschaften (Tochtergesellschaften) tätig. Dabei besteht Einvernehmen, dass die 

durchgerechnete Beteiligungsquote der Kommunen, etwa durch die Beteiligung von 

Bürgergenossenschaften, höchstens 50 % beträgt, es sei denn die von § 121 Abs. 1a 

HGO geforderte Beteiligung privater Dritter und Einwohner kann auch durch eine 

Markterkundung nicht erreicht werden. Diese Beschränkung gilt nur, solange und 

soweit die Vorschriften der HGO sie erfordern. 

 

 

§ 3  

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

 

(1) Die Gesellschaft nimmt ihren Geschäftsbetrieb mit ihrer Eintragung in das 

Handelsregister auf. Vor diesem Zeitpunkt dürfen keine Geschäfte im Namen der 

Gesellschaft getätigt werden. 

 

(2) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein 

Rumpfgeschäftsjahr. Es beginnt mit Abschluss des Gesellschaftsvertrags und endet am 

31.12.2013. 

 

(4) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in ortsüblicher Form, soweit 

gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist. 
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§ 4  

Gesellschafter 

 

(1)  Das Festkapital (nominelles Eigenkapital) der Gesellschaft beträgt EURO 250.000 (in 

Worten: zweihundertfünfzigtausend Euro). 

 

(2) Komplementärin ist die Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 

Gudensberg. Sie erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil. Die 

Komplementärin ist an Kapital und Vermögen, am Jahresergebnis sowie am 

Liquidationsergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt. Sie hat kein Stimmrecht.  

 

(3) Kommanditisten sind: 

 

 a) die Kommunen mit einem Festkapitalanteil von: 

 

  Festkapital EURO 250.000 / 100 * 60: 

 

   

Name Beteiligung am Festkapital Rechnerischer Anteil 

Edermünde EURO 14.500 5,8 % 

Gudensberg EURO 21.750 8,7 % 

Guxhagen EURO 17.750 7,1 % 

Körle EURO 9.250 3,7 % 

Malsfeld EURO 11.250 4,5 % 

Melsungen EURO 33.250 13,3 % 

Morschen EURO 9.750 3,9 % 

Niedenstein EURO 15.500 6,2 % 

Spangenberg EURO 17.000 6,8 % 

 

b) die Städtischen Werke AG, Kassel (STW) mit einem Festkapitalanteil von:  
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Festkapital EURO 250.000 / 100 * 40: 

   

Name Beteiligung am Festkapital Rechnerischer Anteil 

STW EURO 100.000 40,0 % 

 

 

(4) Die Gesellschafter, die am Festkapital beteiligt sind, sind am Vermögen, 

Jahresergebnis und Liquidationsergebnis nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung am 

Festkapital untereinander beteiligt. § 18 Abs. 5 und § 20 Abs. 3 bleiben unberührt. 

 

(5) Die Festkapitalanteile sind erbracht. Sie sind fest. Sie können nur durch Änderung des 

Gesellschaftsvertrages geändert werden. Sie bilden zusammen das Festkapital der 

Gesellschaft im Sinne dieses Vertrages. 

 

(6) Die Festkapitalanteile der Kommanditisten sind als ihre Haftsumme ins 

Handelsregister einzutragen. 

 

 

§ 5 

Verfügung über Gesellschaftsanteile / Vorerwerbsrecht 

 

(1) Jeder Gesellschafter bedarf zur rechtswirksamen Verfügung über seinen 

Gesellschaftsanteil, wie etwa der Abtretung oder der Verpfändung, der vorherigen 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Soll die Verfügung zu Gunsten eines 

mit dem verfügenden Gesellschafter verbundenen Unternehmens erfolgen, sind die 

Gesellschafter verpflichtet, die Zustimmung zu erteilen, es sei denn, es besteht ein 

wichtiger Grund für deren Verweigerung. Im Falle einer Verfügung zu Gunsten eines 

verbundenen Unternehmens gemäß §§ 15 ff. AktG gelten § 5 Abs. 2 bis 7 

(Vorerwerbsrecht) nicht. 

 

(2) Für den Fall der Veräußerung eines Gesellschaftsanteils, insbesondere seines Verkaufs 

sind die anderen Gesellschafter nach Maßgabe der Absätze 3 bis 7 zum Vorerwerb 

berechtigt.  
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(3) Das Vorerwerbsrecht steht vorrangig den Kommunen im Verhältnis ihrer 

Gesellschaftsanteile untereinander zu. Wenn das Vorerwerbsrecht im Fall einer 

beabsichtigten Veräußerung des Gesellschaftsanteils an einen kommunalen 

Gesellschafter ausgeübt wird, bleibt dieser im Umfang des Vorerwerbsrechts nach 

Satz 1 gemäß den Vorerwerbsregelungen zum Erwerb berechtigt. Soweit ein 

kommunaler Vorerwerbsberechtigter von seinem Vorerwerbsrecht keinen Gebrauch 

macht, steht dieses den übrigen kommunalen Vorerwerbsberechtigten im Verhältnis 

ihrer Gesellschaftsanteile untereinander zu. Macht kein kommunaler 

Vorerwerbsberechtigter von seinem anteiligen Vorerwerbsrecht Gebrauch und tritt 

keine außenstehende Kommune gemäß Abs. 4 Satz 6 ein, steht das Vorerwerbsrecht 

der STW zu.  

 

(4) Der Veräußerer hat seine Veräußerungsabsicht sowie den Inhalt eines etwa mit einem 

Erwerber geschlossenen Vertrages unverzüglich sämtlichen Gesellschaftern schriftlich 

mitzuteilen. Das Vorerwerbsrecht kann nur bis zum Ablauf von sechs Monaten und 

nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Veräußerer ausgeübt werden. Die 

Frist beginnt mit der letzten Zustellung der Mitteilung nach Satz 1. Mit Ausübung des 

Vorerwerbsrecht muss der Erwerber verbindlich erklären, ob und in welcher Höhe er 

die auf andere Gesellschafter anteilig entfallenden Anteile zu übernehmen bereit ist, so 

andere Gesellschafter vom Vorerwerbsrecht keinen Gebrauch machen. Der Vorerwerb 

kommt nur zu Stande, wenn der gesamte Anteil des Veräußerers von den 

Vorerwerbsberechtigten übernommen wird. Die Gesellschafterversammlung kann im 

Falle einer Veräußerung eines kommunalen Kommanditanteils im Sinne des § 4 Abs. 

3 a) bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der letzten Mitteilung nach 

Satz 1 eine außenstehende Kommune, deren Netzgebiet an das Versorgungsgebiet 

eines kommunalen Gesellschafters angrenzt, benennen, welcher ein Vorerwerbsrecht 

gewährt wird. Absatz 4 Sätze 2 bis 5 gelten für die außenstehende Kommune 

entsprechend, d. h. die außenstehende Kommune muss ihr Vorerwerbsrecht durch 

schriftliche Erklärung nach Absatz 4 Satz 2 mit Ablauf von sechs Monaten nach der 

letzten Zustellung der Mitteilung an einen Gesellschafter nach Satz 1 ausüben. 
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(5) Falls mehrere Gesellschafter ihr Vorerwerbsrecht ausüben, ist der zu veräußernde feste 

Kapitalanteil entsprechend dem Verhältnis ihrer Anteile am Festkapital zu teilen. 

Nicht durch 50 teilbare Spitzenbeträge eines Kapitalanteils stehen demjenigen 

Vorerwerbsberechtigten zu, der sein Vorerwerbsrecht als erster ausgeübt hat. 

 

(6) Das dem Veräußerer zu bezahlende Entgelt beläuft sich im Fall der Veräußerung 

innerhalb der ersten zwanzig Geschäftsjahre nach Gründung der Gesellschaft auf 80 

%, (in Worten: achtzig Prozent) danach auf 90 % (in Worten: neunzig Prozent) des 

nach § 19 ermittelten anteiligen Ertragswerts, höchstens auf den vereinbarten 

Kaufpreis. 

 

(7) Sobald der zur Veräußerung stehende Gesellschaftsanteil aufgrund des 

Vorerwerbsrechts an einen Vorerwerbsberechtigten veräußert wird, sind die 

Gesellschafter verpflichtet, die gemäß Abs. 1 für die Abtretung erforderliche 

Zustimmung zu erteilen. Falls das Vorerwerbsrecht nicht oder nicht fristgerecht 

ausgeübt wird, sind die Gesellschafter nicht verpflichtet, die gemäß Abs. 1 

erforderliche Zustimmung zur Abtretung an den Käufer zu erteilen. 

 

 

§ 6 

Auflösung der Gesellschaft, Kündigung 

 

(1) Die Gesellschaft kann nur durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst 

werden. 

 

(2) Jeder Kommanditist kann die Gesellschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber den 

übrigen Gesellschaftern mit einer Frist von 2 Jahren zum Jahresende kündigen. 

Hierdurch wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. Der Gesellschafter scheidet spätestens 

mit Ablauf des 31.12. des auf den Zugang seiner Kündigungserklärung folgenden 

übernächsten Jahres aus der Gesellschaft aus. Die Kündigung nach Satz 1 kann 

erstmals zum Ablauf des zwanzigsten Geschäftsjahrs nach Gründung der Gesellschaft 

ausgesprochen werden. 
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(3) Die Gesellschafterversammlung benennt dem kündigenden Gesellschafter einen oder 

mehrere Erwerber, der bzw. die sich zuvor verpflichtet haben, dessen 

Gesellschaftsanteil zu einem Preis zu erwerben, der 80 % (in Worten: achtzig Prozent) 

der nach § 19 zu berechnenden Abfindung beträgt. Erwerber können die übrigen 

Gesellschafter – ausgenommen die Komplementärin - oder Dritte sein.  

 

(4) Der Kündigende ist verpflichtet, den Gesellschaftsanteil an den oder die Benannten 

entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung unverzüglich abzutreten. 

Mit der Abtretung scheidet der Kündigende aus der Gesellschaft aus und der oder die 

Erwerber treten an dessen Stelle in die Gesellschaft ein. 

 

(5) Benennt die Gesellschafterversammlung dem Kündigenden keinen Erwerber und trifft 

sie keine anderweitige Bestimmung, so wächst der Anteil des Kündigenden im 

Zeitpunkt seines Ausscheidens nach Abs. 2 S. 3 den übrigen Gesellschaftern im 

Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile an. Der Kündigende erhält von der Gesellschaft 

eine Abfindung, die 80 % (in Worten: achtzig Prozent) des nach § 19 zu berechnenden 

Wertes beträgt.  

 

(6) Kündigt ein Gesellschafter nach Abs. 2, kann jeder weitere Gesellschafter innerhalb 

einer Frist von drei Monaten nach Zugang der Kündigungserklärung des 

Erstkündigenden gegenüber den übrigen Gesellschaftern unter ausdrücklichem 

Anschluss an die Erstkündigung ebenfalls die Gesellschaft mit Wirkung zum selben 

Zeitpunkt kündigen wie der Erstkündigende. Im Übrigen gelten Abs. 2 S. 2 und 3, 

Abs. 3 bis Abs. 5 entsprechend. 

 

 

§ 7 

Besondere Kündigungsrechte 

 

(1)  Entscheidet sich eine Kommune gegen die Erteilung einer Konzession zur Verlegung 

und den Betrieb von Stromleitungen auf ihrem Gemeindegebiet an die Gesellschaft, so 

kann sie die Gesellschaft innerhalb von sechs Wochen ab der Entscheidung unter 

Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende kündigen. 
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(2)  Jede Kommune ist außerdem berechtigt, die Gesellschaft innerhalb von 6 Wochen, 

nachdem die endgültige Einigung über die Erwerbskonditionen der Stromnetze in den 

Gebieten der kommunalen Gesellschafter erzielt und der (letzte) Kaufvertrag 

abgeschlossen wurde, zu kündigen. Die Kündigung hat mit einer Frist von zwei 

Monaten zum Quartalsende zu erfolgen. Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn die 

Kommune angesichts der Erwerbskonditionen nach Satz 1 damit rechnen kann, dass 

ihr Eigenkapitalanteil an der Gesellschaft bezogen auf die Netzsparte und einen 

Zeitraum von 20 Jahren mit durchschnittlich mindestens 3 % (in Worten: drei Prozent) 

vor Steuer verzinst wird. Die Gesellschaft wird den Kommunen umgehend nach 

Abschluss des letzten Kaufvertrags eine Berechnung zur Eigenkapitalverzinsung 

vorlegen.  

 

(3)  Beschließen die Gesellschafter durch Mehrheitsbeschluss (§ 15 Abs. 7 und 8), einen 

Netzerwerb im Wege des Vorbehaltskaufs zu tätigen, kann eine Kommune, die bei der 

Beschlussfassung gegen den Vorbehaltskauf gestimmt hat, innerhalb von sechs 

Wochen ab der Beschlussfassung mit einer Frist von zwei Monaten zum Quartalsende 

die Kündigung der Gesellschaft erklären. Ein Vorbehaltskauf der Gesellschaft schließt 

das Kündigungsrecht nach Abs. 2 aus. 

 

(4) Kündigungen nach den Abs. 1 bis 3 führen nicht zur Auflösung der Gesellschaft, 

sondern zum Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters. 

 

(5)  Scheidet eine Kommune nach den Abs. 1 bis 3 dieses Paragrafen aus der Gesellschaft 

aus, benennt die Gesellschafterversammlung ihr einen oder mehrere Erwerber, der 

bzw. die sich zuvor verpflichtet haben, den Gesellschaftsanteil zu übernehmen. Wird 

kein Dritter benannt, wächst der Anteil den verbleibenden Kommunen im Verhältnis 

ihrer Beteiligung an. Die ausscheidende Kommune erhält bei einem Ausscheiden 

aufgrund einer nach Abs. 1 ausgesprochenen Kündigung ihre Einlage zuzüglich 

marktüblicher Zinsen in Höhe von derzeit 0,75 % (in Worten 

nullkommafünfundsiebzig Prozent) pro Jahr erstattet, bei einem Ausscheiden nach den 

Abs. 2 und 3 den anteiligen Ertragswert gemäß § 19.  
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§ 8  

Schadensersatzverpflichtung, Ausschluss aus der Gesellschaft 

 

(1)  Verstößt ein Gesellschafter durch Tun oder durch Unterlassen gegen seine Pflichten 

gegenüber der Gesellschaft und ist der Gesellschaft infolge dieser Pflichtverletzung 

ein Schaden entstanden, so ist der Gesellschafter der Gesellschaft zum Schadensersatz 

verpflichtet. 

 

(2)  Im Fall einer Pflichtverletzung kann die Gesellschaft den Gesellschafter abmahnen. 

 

(3)  Die Gesellschaft kann einen Gesellschafter ausschließen, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Das ist insbesondere der Fall,  

 

a) wenn der Gesellschafter eine wesentliche Pflicht schuldhaft verletzt und trotz 

Abmahnung die Pflichtverletzung fortsetzt oder nicht beseitigt; 

b) wenn die STW nicht mehr unmittelbar oder mittelbar kommunal beherrscht wird (vgl. 

§ 17 AktG) 

Kein wichtiger Grund liegt vor, wenn es sich ausschließlich um eine Umstrukturierung 

im Rahmen verbundener Unternehmen (vgl. § 15 AktG) handelt. Die STW hat 

insoweit relevante Veränderungen in ihrem Gesellschafterbestand unverzüglich der 

Komplementärin schriftlich mitzuteilen. 

   

(4)  Der Ausschluss wird durch die Komplementärin erklärt. Mit Zugang der 

Ausschlusserklärung ist der betroffene Gesellschafter verpflichtet, seinen 

Gesellschaftsanteil unverzüglich an den in der Ausschlusserklärung benannten 

Erwerber abzutreten. § 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. Ist in der 

Ausschlusserklärung kein Erwerber benannt, wächst der Anteil des ausgeschlossenen 

Gesellschafters mit Zugang der Ausschlusserklärung bei ihm den anderen 

Gesellschaftern an. Die ausgeschlossene Kommune erhält von der Gesellschaft eine 

Abfindung in Höhe von 80 % (in Worten: achtzig Prozent) des Wertes nach § 19. 
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§ 9 

Erhöhung der Einlage 

 

(1)  Über den Gesamtbetrag aller festen Kapitalanteile nach § 4 Abs. 1 und Abs. 3 hinaus 

können die Gesellschafter im Rahmen des Absatzes 2 die Einforderung von weiteren 

Geldeinlagen beschließen. 

 

(2)  Die nach Abs. 1 beschlossenen Einlagen werden von den Gesellschaftern als 

Bareinlagen gleichzeitig und nach dem Verhältnis der Kapitalanteile in einer 

Gesamthöhe (Festkapitalanteil nach § 4 Abs. 3) von bis zu maximal dem 29-fachen (in 

Worten: dem Neunundzwanzigfachen) ihrer jeweiligen Kapitalanteile nach § 4 Abs. 3 

an die Gesellschaft geleistet. Zuzüglich zu den Festkapitalanteilen nach § 4 Abs. 1 und 

3 können nach Abs. 1 also Einlagen in Höhe von bis zu EUR 7.250.000,- (in Worten: 

sieben Millionen zweihundertfünfzigtausend Euro) beschlossen werden. 

 

(3) Daneben können die Gesellschafter durch mit qualifizierter Mehrheit nach § 15 Abs. 6 

zu fassendem Beschluss zur Leistung weiterer Einlagen zugelassen werden. 

 

 

§ 10 

Gesellschafterkonten 

 

(1) Neben dem Kapitalkonto I wird für jeden Gesellschafter ein Kapitalkonto II sowie ein 

Kapitalkonto III geführt. 

 

(2) Auf den Kapitalkonten I werden die Anteile der jeweiligen Gesellschafter am 

Festkapital nach § 4 Abs. 3 verbucht. Auf den Kapitalkonten II werden die nicht zur 

Entnahme bestimmte Gewinnanteile, sonstige Rücklagen und Pflichteinlagen (§ 9 

Abs. 1 und 2) verbucht werden. Auf den Kapitalkonten III werden Beträge aufgrund 

einer Beschlussfassung nach § 9 Abs. 3 dieses Vertrages verbucht. 

  

(3) Der Anteil des einzelnen Gesellschafters an einem etwaigen Verlust wird auf einem 

Verlustvortragskonto, das als Unterkonto zu den Kapitalkonten geführt wird, verbucht. 
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Verlustanteile eines Gesellschafters vermindern im Verhältnis der Gesellschafter 

untereinander nicht die Höhe der Kapitalkonten I. 

  

(4) Ferner wird für jeden Gesellschafter ein Verrechnungskonto als laufendes Konto 

geführt. Auf dem Verrechnungskonto werden Tätigkeitsvergütungen sowie die 

entnahmefähigen Gewinnanteile gutgeschrieben; Entnahmen werden davon belastet. 

  

(5) Die Konten sind mit Ausnahme der Kapitalkonten III und der Verrechnungskonten 

unverzinslich. Sowohl das Kapitalkonto III als auch das Verrechnungskonto werden 

nach der Staffelmethode im Soll mit fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. und im Haben mit zwei (2) Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. verzinst. Die Zinsen werden jährlich zum 

31.12 auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben/belastet. Die Zinsen auf 

Gesellschafterkonten sind handelsrechtlich und im Verhältnis der Gesellschafter 

untereinander als Aufwand/Ertrag zu behandeln. 

 

 

§ 11 

Geschäftsführung 

 

(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist die Komplementärin nach 

Maßgabe dieses Vertrags berechtigt und verpflichtet. Die Komplementärin und ihre 

Geschäftsführer sind für die Rechtsgeschäfte zwischen ihr und der Gesellschaft von 

den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

 

(2) Die Komplementärin führt die Geschäfte mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns selbstständig, es sei denn, es liegen im Einzelfall Weisungen der 

Gesellschafterversammlung vor. Geschäfte, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsbetrieb hinausgehen, darf die Komplementärin nicht ohne vorherige 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung vornehmen.  

  

(3) Die folgenden Handlungen bedürfen stets der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung: 



 

12 

 

 

a. die Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des 

Unternehmensgegenstandes sowohl in der Gesellschaft als auch in 

Tochtergesellschaften,  

b. Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 

292 Abs. 1 AktG, 

c. die Abmahnung eines Gesellschafters, 

d. Rechtsgeschäfte mit den Gesellschaftern oder Organmitgliedern der 

Gesellschafter, soweit sie nicht unerheblich sind, 

e. die Erteilung und der Widerruf von Prokuren, 

f. die Erteilung und der Widerruf von Vertretungsvollmachten,  

g. der Abschluss von Dienstverträgen mit leitenden Angestellten, 

h. der Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der 

Komplementärin,  

i. Kooperationen mit Unternehmen, an denen die Gesellschafter nicht unmittelbar 

oder mittelbar mehrheitlich beteiligt sind,  

j. Übertragung von Aufgaben auf (andere) Beteiligungsunternehmen, 

k. Wahl des Abschlussprüfers, 

l. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Anteilen an Unternehmen und 

Gesellschaftsanteilen, insbesondere auch Einräumung von Unterbeteiligungen 

und ähnliche Verträge und 

m. soweit im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen: 

i. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten, soweit der Betrag der jeweiligen 

Maßnahme EURO 25.000,- (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) 

überschreitet, 

ii.  Vereinbarung und Änderung von Kreditlinien, 

iii.  Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften sowie 

Bestellung von Sicherheiten, soweit das Gesamtrisiko aus der 

jeweiligen Maßnahme EURO 25.000,- (in Worten: 

fünfundzwanzigtausend Euro) übersteigt, 

n. Abschluss von Verträgen zum Erwerb und zur Veräußerung von 

Versorgungsnetzen. 
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(4) Das Widerspruchsrecht der Kommanditisten nach § 164 HGB ist ausgeschlossen. 

 

(5) Jedem Kommanditisten steht ein Auskunfts- und Einsichtsrecht im Umfang des § 51a 

GmbHG zu.  

 

 

§ 12 

Vertretung durch Kommanditisten 

 

Die Gesellschafterrechte aus den Geschäftsanteilen an der Komplementärin, die der 

Gesellschaft gehören, übt nicht die Komplementärin, sondern üben die Kommanditisten nach 

Maßgabe dieses Vertrages aus. Soweit deren Beschluss nicht selbst schon die Wahrnehmung 

des Gesellschafterrechts (Vertretungshandlung) enthält, kann dieses auf eine im Beschluss zu 

bestimmende Person übertragen werden. 

 

 

§ 13 

Vergütung der Komplementärin 

 

(1) Die Komplementärin hat Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auslagen, die direkt 

oder indirekt für die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung entstehen oder 

mit ihr zusammenhängen. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz ist monatlich 

nachträglich fällig. Soweit umsatzsteuerpflichtige Leistungen vorliegen, hat die 

Komplementärin der Gesellschaft monatlich eine Abrechnung zu erstellen, die den 

umsatzsteuerlichen Vorschriften genügt. Sie erhält ohne Rücksicht auf das 

Jahresergebnis 10 % (in Worten: zehn Prozent) p.a. ihres zu Beginn des 

Geschäftsjahres ausgewiesenen und eingezahlten Stammkapitals als 

Haftungsvergütung. 

 

(2) Vergütungen an die Komplementärin gelten im Verhältnis zur Gesellschaft und 

zwischen den Gesellschaftern handelsrechtlich als Aufwand. 
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§ 14 

Gesellschafterversammlung 

 

(1) Die Gesellschafterversammlung tritt mindestens vier Mal im Jahr zusammen. Sie kann 

zudem durch die Komplementärin einberufen werden, wenn dies aus ihrer Sicht 

erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie ist unverzüglich durch die 

Komplementärin einzuberufen, wenn ein Kommanditist dies unter Angabe des 

Grundes verlangt. Die Einberufung erfolgt durch einfachen Brief unter Mitteilung von 

Ort, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen. Bei 

Eilbedürftigkeit kann die Einberufung mit angemessener kürzerer Frist erfolgen. Die 

Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt, sofern die 

Geschäftsführung nicht mit Zustimmung aller Gesellschafter einen anderen Ort 

bestimmt. Das Recht zur Einberufung durch die Gesellschafter in den gesetzlich 

vorgesehenen Fällen bleibt unberührt. 

 

(2)  Die Komplementärin nimmt an den Sitzungen teil, soweit die 

Gesellschafterversammlung nichts anderes beschließt, und hat alle gewünschten 

Auskünfte zu erteilen.  

 

(3) Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie einen 

Stellvertreter. Der Vorsitzende muss aus dem Kreis der Bürgermeister der 

kommunalen Gesellschafter stammen, der Stellvertreter dem Unternehmer-

Gesellschafter angehören. 

 

(4)  Soweit über Gesellschafterbeschlüsse nicht eine notarielle Niederschrift aufzunehmen 

ist, wird über jeden gefassten Gesellschafterbeschluss unverzüglich eine Niederschrift 

angefertigt, die von dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung und allen 

Geschäftsführern der Komplementärin zu unterschreiben ist. In der Niederschrift sind 

der Tag und die Form der Beschlussfassung, der Inhalt des Beschlusses, die 

Stimmabgaben und das Ergebnis anzugeben. 

 

 



 

15 

 

§ 15 

Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Die von den Gesellschaftern in den Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden 

Bestimmungen erfolgen durch Beschlussfassung. Die Gesellschafterversammlung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens 3/4 des Gesamtbetrags aller festen Kapitalanteile 

vertreten ist. Wird dieses Quorum nicht erreicht, kann eine neue 

Gesellschafterversammlung mit identischer Tagesordnung einberufen werden, die 

ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist, falls hierauf in der 

Einberufung ausdrücklich hingewiesen worden ist. 

 

(2) Jede fünfzig Euro eines Kapitalanteils (§ 4 Abs. 3) gewähren eine Stimme. Die 

Komplementärin hat kein Stimmrecht (§ 4 Abs. 2). Jeder Gesellschafter kann seine 

Stimmen nur einheitlich abgeben. Ungültige Stimmen und Enthaltungen gelten als 

„Nein-Stimmen“. 

 

(3) Eine nicht ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung kann Beschlüsse 

fassen, wenn sämtliche Gesellschafter vertreten sind und kein Widerspruch gegen die 

Beschlussfassung erhoben wird.  

 

(4) Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sämtliche 

Gesellschafter mit einer Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren einverstanden 

sind oder schriftlich dem Beschlussvorschlag zustimmen. Die Stimmen sind 

gegenüber der Komplementärin abzugeben; die Gesellschafter sind an ihre 

Stimmabgabe gebunden. 

 

(5) Gesellschafterbeschlüsse kommen nur zustande, wenn die Mehrheit der insgesamt 

abgegebenen Stimmen und die Mehrzahl der anwesenden kommunalen Gesellschafter 

(§ 4 Abs. 3 a)) für den Beschlussvorschlag votieren („doppelte Mehrheit“). 

 

Soweit dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz zwingend eine weitergehende 

Mehrheit vorsehen, kommt ein Beschluss nur zustande, wenn zugleich die Mehrzahl 

der kommunalen Gesellschafter für den Beschlussvorschlag votiert. 
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(6) Die Gesellschafterversammlung beschließt mit einer 3/4-Mehrheit aller abgegebenen 

Stimmen und der Mehrzahl der kommunalen Gesellschafter über:  

 

a. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; sieht der Gegenstand der 

Änderung selbst eine weitergehende Mehrheit vor, so gilt diese auch für die 

Änderung, 

b. die Auflösung der Gesellschaft,  

c. die Aufnahme neuer Gesellschafter, soweit es sich nicht um Gemeinden 

oder kommunale Vereinigungen handelt,  

d. den Ausschluss eines Gesellschafters durch die Gesellschaft nach § 8 Abs. 

3, 

e. die Errichtung, den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und 

Beteiligungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der 

Gesellschaft wesentlich ist, 

f. alle Handlungen nach § 11 Abs. 3 lit. a), b), i), j) und l) sowie alle 

Handlungen nach § 11 Abs. 3 lit. m), Unterpunkt ii bezüglich der 

Änderung von Kreditlinien über einem Wert von EURO 1.000.000,- (in 

Worten: ein Million Euro) 

g. Feststellung des Jahresabschlusses und Beschluss einer von § 17 Abs. 4 

abweichenden Ergebnisverwendung, 

h. Weisungen an die Komplementärin bezüglich Maßnahmen, die nach 

diesem Absatz eine ¾-Mehrheit erfordern, Entlastung der Komplementärin, 

i. Investitionsentscheidungen über EURO 100.000,- (in Worten: 

hunderttausend Euro) außerhalb des regulären Netzbetriebes,  

j. Verabschiedung der Stellenplanung, soweit diese zu einer Erweiterung 

führt,  

k. alle rechtswirksamen Maßnahmen und Handlungen außerhalb des 

beschlossenen Wirtschaftsplans, deren Wert im Einzelfall EURO 100.000,-  

(in Worten: hunderttausend Euro) übersteigt, beispielsweise 

Kooperationen, Abschluss und Kündigung von Verträgen, insb. im 

Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung von Gegenständen, die 

Übernahme von Haftungsverpflichtungen und das Führen von Prozessen. 
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(7) Entscheidungen über eine Strategie zum Erwerb und zur Übertragung des Eigentums 

am Netz bzw. an den Netzen der allgemeinen Versorgung vom bisherigen 

Konzessionsnehmer erarbeiten die Gesellschafter gemeinsam und stimmen diese 

einvernehmlich ab. Die Entscheidung, ob der Netzerwerb nach § 11 Abs. 3 lit. n) zu 

den ausgehandelten Konditionen erfolgen soll, insbesondere in Bezug auf die Höhe 

des Kaufpreises und die übergehenden Erlösobergrenze, trifft die 

Gesellschafterversammlung vorbehaltlich Abs. 8 einstimmig.  

 

(8) Kann über den Netzerwerb zwischen den Gesellschaftern keine Einstimmigkeit 

hergestellt werden, kann die Gesellschafterversammlung den Netzerwerb mit der in 

Abs. 6 geforderten Mehrheit beschließen. 

 

(9) Auf die Unwirksamkeit, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von 

Gesellschafterbeschlüssen finden die Vorschriften des Aktiengesetzes sinngemäß 

Anwendung. Die Frist für die Geltendmachung der Unwirksamkeit und der Nichtigkeit 

beträgt zwei Jahre; die Anfechtungsfrist beträgt zwei Monate. Die Frist beginnt mit 

dem Ablauf des Tages, an dem die Niederschrift über den Gesellschafterbeschluss 

dem jeweiligen Gesellschafter zugegangen ist.  

 

(10) Gesellschafter sind in Angelegenheiten, die ihre Entlastung, ihre Befreiung von einer 

Verbindlichkeit, die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits der Gesellschaft 

mit ihnen, ihren Ausschluss sowie die Verpflichtung zur Abtretung ihres 

Geschäftsanteils betreffen, nicht stimmberechtigt.  

 

 

§ 16 

Wirtschaftsplan, Finanzplanung 

 

Die Komplementärin stellt in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden 

Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und legt diesen vor Beginn 

des Geschäftsjahres der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor. Der 
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Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, die jährlich 

aktualisiert und den kommunalen Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht wird.  

 

 

§ 17 

Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung 

 

(1)  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der 

Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, solange die für die kommunalen 

Gesellschafter zuständige Aufsichtsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. Der 

Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen. 

 

(2)  Für die Prüfung der Betätigung der kommunalen Gesellschafter in der Gesellschaft 

werden den für die örtliche und für die überörtliche Prüfung der jeweiligen Gemeinden 

zuständigen Behörden und Einrichtungen die Befugnisse nach §§ 53 f. HGrG 

eingeräumt. Diesen stehen Prüfungsrechte analog §§ 128 – 130 HGO zu.  

 

(3)  Der Jahresabschluss ist mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich 

nach dessen Eingang den Gesellschaftern vorzulegen. 

 

(4)  Am Gewinn und Verlust nehmen die Kommanditisten im Verhältnis ihrer 

Festkapitalanteile gemäß § 4 Abs. 3 teil. Die Gesellschafter können eine davon 

abweichende Gewinnverteilung vereinbaren. Sie sind – auch im Falle der Liquidation 

– nicht zum Nachschuss verpflichtet. § 171 Abs. 1 HGB bleibt unberührt. 

 

(5)  Sofern die Gesellschafter nicht mit der qualifizierten Mehrheit des § 15 Abs. 6 einen 

anderen Beschluss fassen, ist wie folgt zu buchen:  

 

Verlustanteile sind auf die Verlustvortragskonten zu buchen. Gewinnanteile sind 

zunächst auf die Verlustvortragskonten zu buchen, bis diese ausgeglichen sind. Ein 

verbleibender Betrag ist, soweit er nach Maßgabe der Regelungen in § 18 Abs. 2 
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dieses Vertrages entnommen werden kann, dem Verrechnungskonto gutzuschreiben, 

im Übrigen dem Kapitalkonto II. 

 

(6)  Die Komplementärin hat zu gewährleisten, dass innerhalb von zwei Monaten nach 

Absendung der Vorlagen gemäß Abs. 3 an die Gesellschafter eine 

Gesellschafterversammlung stattfindet, in der über die Feststellung des 

Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses beschlossen wird. 

 

(7)  Die Gesellschaft hat den Gesellschaftern auf deren Verlangen alle zur Erstellung eines 

Gesamtabschlusses der Gemeinden erforderlichen Unterlagen und Belege des 

Unternehmens so rechtzeitig vorzulegen, dass der Gesamtabschluss innerhalb von 

sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann. 

 

(8)  Für die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Befugnisse der zuständigen 

Prüfungseinrichtungen zu berücksichtigen. Jedem kommunalen Gesellschafter wird 

eine Ausfertigung des Prüfungsberichtes der Jahresabschlussprüfung übersandt.  

 

(9)  Belastungen oder Entlastungen der Gesellschaft durch Gewerbesteuer, die durch 

Ertrag oder Aufwand im Bereich von Ergänzungsbilanzen oder Sonderbilanzen, 

einschließlich aller Sonderbetriebseinnahmen oder Sonderbetriebsausgaben und 

Vergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2, 2. Hs. EStG (oder einer 

Nachfolgevorschrift), und/oder durch Gewinne oder Verluste aufgrund 

gesellschaftsbezogener Vorgänge, insbesondere einer Veräußerung des 

Gesellschaftsanteils, in einem Wirtschaftsjahr verursacht werden, sind bei der zeitlich 

nächsten Gewinnverteilung zu Lasten bzw. zu Gunsten desjenigen Gesellschafters, in 

dessen Person die Belastung oder Entlastung begründet ist, zu berücksichtigen. Soweit 

gesellschaftsrechtliche Vorgänge, insbesondere eine Veräußerung eines 

Gesellschaftsanteils, über die Gewerbesteuer hinausgehende Steuern und Abgaben 

auslösen – insbesondere Grunderwerbssteuern – hat der übertragende Gesellschafter 

diese zu übernehmen. Gleiches gilt auch für Belastungen oder Entlastungen der 

Gesellschaft und der unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter bezüglich der 

Zinsschrankenregelung (§ 4h EStG).  
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(10) Die Geschäftsführung der Gesellschaft kann im Fall einer Belastung durch höhere 

Gewerbesteuerzahlungen oder Gewerbesteuervorauszahlungen von dem 

Gesellschafter, der diese Belastungen verursacht, nach eigenem Ermessen die 

unverzinsliche Gewährung eines Darlehens in Höhe der zusätzlichen Belastung 

verlangen. Der angeforderte Betrag ist eine Woche nach Aufforderung zur Zahlung 

fällig. Das Darlehen ist bei der zeitlich nächsten Gewinnverteilung zurückzuzahlen, 

soweit der auf den Gesellschafter entfallende entnahmefähige Gewinnanteil den 

Darlehensbetrag übersteigt. 

 

(11)  Im Fall des Be- und Entstehens von gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen oder 

Zinsvorträgen findet die Berücksichtigung erst und nur insoweit für das 

Wirtschaftsjahr statt, in dem sich die Be- oder Entlastung tatsächlich auswirkt. Zu 

berücksichtigen ist bei einem Veräußerungsvorgang oder einem Ausscheiden eines 

Gesellschafters auch ein Verbrauch des gewerbesteuerlichen Verlustvortrages, soweit 

dieser nicht durch die Anwendung von § 8c KStG i. V. m. § 10a Abs. 10 GewStG 

entfallen würde. Die Erhöhung eines Verlustvortrages wird nicht vergütet. Für die 

Berechnung des Ausgleichsbetrages im Falle der Verringerung des 

gewerbesteuerlichen Verlustvortrages ist der für den betreffenden Erhebungszeitraum 

geltende Gewerbesteuerhebesatz anzuwenden. 

 

(12)  Die abweichende Gewinnverteilung ist unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen 

Steuergesetzgebung und der sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Be- oder 

Entlastung der Gesellschaft und der anderen Gesellschafter zu ermitteln. Die 

Berechnung erfolgt auf Basis der Beträge, die Eingang in die Gewerbesteuererklärung 

gefunden haben. Müssen diese Beträge berichtigt werden, wird der Ausgleich im 

Rahmen der nächsten Gewinn- und Verlustverteilung korrigiert. Eine Verzinsung der 

Berichtigungsbeträge findet nicht statt.  

 

 
§ 18 

Entnahmen 

 

(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, Guthaben auf seinem Verrechnungskonto zu 

entnehmen, soweit nicht eine andere Regelung getroffen wurde.  



 

21 

 

 

(2) Aus den nicht zum Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendeten 

Gewinnanteilen der Gesellschafter kann zunächst ein Betrag in Höhe der mit dem 

Gewinnanteil verbundenen Steuern vom Einkommen der Gesellschafter zuzüglich 

Nebenabgaben und Ergänzungsabgaben entnommen werden. Es findet einheitlich der 

höchste Steuersatz (ggfls. zzgl. Solidaritätszuschlag) Anwendung. Außerdem kann aus 

den nicht zum Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendeten 

Gewinnanteilen der Gesellschafter ein Betrag zur Deckung der mit der Finanzierung 

der Einlageverpflichtung nach § 4 Abs. 1 und 3 sowie nach § 9 Abs. 1 diese Vertrages 

verbundenen Zins- und Tilgungsbelastung entnommen werden, wobei einheitlich ein 

Satz von 3,00 % für Zins und Tilgung zugrunde gelegt wird. Insofern der nicht zum 

Verlustausgleich nach § 17 Absatz 5 dieses Vertrages verwendete Gewinnanteil eines 

Geschäftsjahres nicht ausreicht, um die vorgenannten Steuern sowie den Betrag für 

Zins und Tilgung zu entnehmen, so können die nicht entnommenen Beträge in 

Folgejahren entnommen werden, insoweit nach den Regelungen der Sätze 1 bis 3 eine 

positive Differenz verbleibt.  

 

(3)  Der um die entnommenen Steuern und den Betrag für Zins und Tilgung verminderte 

Gewinnanteil des Gesellschafters nach Absatz 2 kann entnommen werden, wenn die 

Gesellschafterversammlung einen hierzu notwendigen Beschluss nach § 17 Abs. 5 S. 1 

getroffen hat. Bei der Beschlussfassung nach § 17 Abs. 5 S. 1 werden aktuelle 

Entwicklungen am Kapitalmarkt und ein eventuelles Interesse der Gesellschafter, 

einen über den Satz von 3,00 % hinausgehenden Kapitaldienst zu 

leisten, berücksichtigt. 

 

(4) Durch Gesellschafterbeschluss können die Gesellschafter eine anderweitige Regelung 

beschließen.  

 

(5)  Entnahmen von Kapitalkonto III sind dem Gesellschafter, der die jeweilige Einlage 

getätigt hat, gestattet. Er soll dabei die Finanzierungsinteressen der Gesellschaft 

berücksichtigen, insbesondere indem die Entnahme rechtzeitig angekündigt wird. 

Einzelheiten, insbesondere hinsichtlich der Fristigkeit der Kapitalüberlassung, sollen 
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im Zusammenhang mit der Einlage geregelt werden. Umbuchungen nach § 2 Abs. 5 

des Konsortialvertrages bleiben möglich. 

 

 

§ 19 

Übernahmewert; Abfindung 

 

(1) Das Entgelt für einen übernommenen oder sonst auf Grund der Vorschriften dieses 

Gesellschaftsvertrages zu übertragenden Kommanditanteil (Abfindung) bemisst sich 

nach dem anteiligen Ertragswert. Der Ertragswert ist durch einen vom Erwerber, der 

Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesellschafter einvernehmlich bestellten 

Wirtschaftsprüfer nach den Grundsätzen zur Durchführung von 

Unternehmensbewertungen zu ermitteln, die das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

den Wirtschaftsprüfern zur Anwendung empfiehlt (IDW S 1 in der jeweils gültigen 

Fassung).  

 

(2) Können sich die Gesellschaft und der ausscheidende Gesellschafter nicht auf einen 

Wirtschaftsprüfer einigen, wird dieser auf Antrag der Gesellschaft oder des 

ausscheidenden Gesellschafters von der Wirtschaftsprüferkammer als 

Schiedsgutachter bestimmt. Der Schiedsgutachter ist ebenfalls an die 

Unternehmenswertermittlung nach Abs. 1 gebunden. Die Entscheidung des 

Schiedsgutachters ist für alle Beteiligten verbindlich. Der Schiedsgutachter entscheidet 

nach den Grundsätzen der §§ 91 ff. ZPO auch über die Kosten seiner 

Inanspruchnahme.  

 

(3) Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten zu zahlen. Die erste Rate ist fällig sechs 

Monate nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft, die weiteren jeweils zwölf 

Monate später. Die Abfindung ist ab dem Tag des Ausscheidens mit 2 % (in Worten: 

zwei Prozent) über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 1 BGB p.a. zu 

verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind mit jeder Rate zu bezahlen. Die Gesellschaft 

ist berechtigt, die Abfindung ganz oder teilweise früher zu bezahlen. 
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(4) Das Verrechnungskonto bleibt bei der Bestimmung der Abfindung außer Betracht. Es 

ist auf den Tag des Ausscheidens auszugleichen.  

 

 

§ 20 

Beendigung, Liquidation 

 

(1) Nach Auflösung der Gesellschaft ist diese zu liquidieren. 

 

(2) Liquidator ist der Geschäftsführer der Komplementärin, sofern die 

Gesellschafterversammlung keinen anderen Liquidator bestellt. 

 

(3) Das nach Befriedigung der Gläubiger und nach Rückzahlung der auf Kapitalkonto III 

gebuchten Einlagen verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist unter den 

Kommanditisten nach dem Verhältnis ihrer Festkapitalanteile zu verteilen. 

 

 

§ 21 

Vorbereitungs- und Gründungskosten 

 

Die von den Gesellschaftern gemeinsam getragenen Kosten für die Inanspruchnahme 

externer Dienstleistungen zur Vorbereitung und Gründung der Gesellschaft trägt die 

Gesellschaft bis zu einer Höhe von EURO 250.000 (in Worten: 

zweihundertfünfzigtausend Euro). 

 

 

§ 22 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Gesellschafter verpflichten sich, soweit zulässig, 

unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses 

Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Gleiches gilt bei Vertragslücken. 
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(2) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die 

jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften des Kommunalrechts, soweit nicht 

gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen. 

 

(3) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

 

 

 



 

Satzung der Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 

 

 

§ 1 

Firma, Sitz, Dauer 

 

(1) Die Gesellschaft hat die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

 Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 

Fulda-Eder Energie Verwaltungs-GmbH 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Gudensberg. 

 

(3) Der Gesellschaftsvertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Durch Auflösung 

aller Gesellschaften, an der die Gesellschaft beteiligt ist, wird die Gesellschaft 

aufgelöst. 

 

(4) Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der Hessischen Gemeinde- 

ordnung. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen 

 sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von 

 Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende

 Gesellschafterin der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG sowie deren 

Geschäftsführung und Verwaltung. Deren Geschäftsgegenstand ist im Rahmen der 

kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Versorgung der Verbraucher mit 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bzw. der 

Daseinsvorsorge, insbesondere mit Energie. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, 

 durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. 



 

 

§ 3 

Stammkapital 

 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EURO (in Worten: 

 fünfundzwanzigtausend EURO).  

 

(2) Es wird ein Geschäftsanteil zum Nennbetrag von 25.000 EURO ausgegeben. Dieser 

wird übernommen von der Städtischen Werke Aktiengesellschaft mit Sitz in Kassel, 

HRB 2150. 

 

(3) Auf den Geschäftsanteil ist sofort eine Einlage in voller Höhe zum Nennbetrag in Geld 

zu leisten. 

 

 

§ 4 

Geschäftsführung und Vertretung 

 

(1) Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer.  

 

(2) Die Gesellschafter können einzelnen oder mehreren Geschäftsführern das Recht 

 verleihen, die Gesellschaft allein zu vertreten. Sie können auch einzelne oder alle 

Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Für 

Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG, an der die Gesellschaft als Komplementärin beteiligt ist, sind die Geschäftsführer 

von den Beschränkungen des § 181 BGB Alt. 2 befreit. 

 

(3) Alle Geschäftsführer sind den Weisungen der Gesellschafterversammlung 

unterworfen; die Geschäftsführer sind insbesondere verpflichtet, bei Geschäften oder 

Maßnahmen, die nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages, des 

Gesellschaftsvertrages der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG, des 

 Geschäftsführervertrages oder aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG bedürfen, vor Durchführung des Geschäftes oder der Maßnahme diese einzuholen. 



 

In jedem Fall und ohne Rücksicht auf diese Weisungsbefugnis darf die 

Geschäftsführung alle über den gewöhnlichen Betrieb des Unternehmens der 

Gesellschaft hinausgehenden Rechtsgeschäfte erst nach vorheriger Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung tätigen. 

 

(4) Zu Erklärungen, die den Gesellschaftsvertrag der Fulda-Eder Energie GmbH & Co. 

KG berühren, insbesondere dessen Kündigung, bedürfen die Geschäftsführer eines 

vorherigen zustimmenden Beschlusses der Gesellschafter. 

 

(5) Die Gesellschafterversammlung kann für einzelne Geschäfte und Maßnahmen 

Ausnahmen von den Beschränkungen des Absatzes 3 beschließen oder einer 

 bestimmten Art von Geschäften und Maßnahmen allgemein zustimmen. Geschäfte und 

Maßnahmen, denen die Gesellschafterversammlung bereits im Rahmen von Finanz- 

und Investitionsplänen zugestimmt hat, bedürfen keiner erneuten Zustimmung. Dies 

gilt auch für Geschäfte und Maßnahmen, die die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als 

 Komplementär einer Kommanditgesellschaft für diese im Rahmen ihrer 

Geschäftsführungsbefugnis vornimmt. 

 

 

§ 5 

Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung, Geschäftsjahr 

 

(1)  Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der 

Lagebericht sind nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs aufzustellen und zu prüfen, solange die für die kommunalen  

Gesellschafter zuständige Aufsichtsbehörde keine Ausnahme zugelassen hat. Der 

Abschlussprüfer hat im Rahmen der Abschlussprüfung die Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen. 

 

(2)  Für die Prüfung der Betätigung der kommunalen Gesellschafter in der Gesellschaft 

werden den für die örtliche und für die überörtliche Prüfung der jeweiligen Gemeinden 

zuständigen Behörden und Einrichtungen die Befugnisse nach §§ 53 f. HGrG 

eingeräumt. Diesen stehen Prüfungsrechte analog §§ 128 – 130 HGO zu. 

 



 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 6 

Ergebnisverwendung 

 

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des etwaigen 

Bilanzgewinnes oder des Jahresüberschusses. Die Gesellschafter haben nur insoweit 

Anspruch auf die Ausschüttung, als die Gesellschafterversammlung dies beschließt. 

 

 

§ 7 

Gesellschafterbeschlüsse 

 

(1) Alle von den Gesellschaftern getroffenen Entscheidungen, insbesondere die 

Beschlüsse der Gesellschafter sind schriftlich zu protokollieren; § 48 III GmbHG 

 bleibt unberührt. 

 

(2) Auf die Unwirksamkeit, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von 

Gesellschafterbeschlüssen finden die Vorschriften des Aktiengesetzes sinngemäß 

Anwendung. 

 

(3) Die Frist für die Geltendmachung der Unwirksamkeit und der Nichtigkeit beträgt zwei 

 Jahre, die Anfechtungsfrist zwei Monate. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des 

 Tages, an dem die Niederschrift für den Gesellschafterbeschluss dem jeweiligen 

 Gesellschafter zugegangen ist. 

 

 

§ 8 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in ortsüblicher Form, soweit 

gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist. 

 



 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen dieses Vertrags nicht. Die Gesellschafter verpflichten sich, soweit 

zulässig, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und 

Zweck dieses Vertrags rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Gleiches gilt bei 

Vertragslücken. 

 

(3) Die Gesellschafter verpflichten sich zur Anpassung des Gesellschaftsvertrags an die 

jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften des Kommunalrechts, soweit nicht 

gesellschaftsrechtliche Regelungen entgegenstehen. 

 

(4) Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 

 

 

§ 9 

Kosten 

 

Die Gesellschaft trägt die Kosten und Steuern der Gründung. Dazu gehören die Kosten der 

steuerlichen Beratung, Notarkosten, Eintragungs- und Bekanntmachungskosten. 

 

Der Betrag dieser Gründungskosten wird auf bis zu 3.000,00 EURO insgesamt festgelegt. 

 

 















 

Magistrat 
-II/-I-/-VI-/-23-/-20/-30-/-60-/-66- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.949  Kassel, 7. August 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der aus 
der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 
 
Die derzeitige Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der 
Stadt Kassel hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02.07.1990 beschlossen. 
Nach einem Zeitraum von 13 Jahren ist eine Anpassung der Entgelte an die inzwischen gestiegenen 
Kosten unumgänglich. Dies gilt insbesondere für die Entgelterhöhung für Erdanker, die bei 
verschiedenen Großvorhaben berücksichtigt werden wird. 
Darüber hinaus sind einige redaktionelle Änderungen der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vorzunehmen. 
Im Übrigen ist eine Änderung des entgeltauslösenden Maßes für Überbauungen des Straßenkörpers in 
einer Höhe oberhalb von 3,0 m für das Hineinragen in den Luftraum über den Straßenkörper von 0,3 m 
auf 0,1 m beabsichtigt. 
Damit Hauseigentümer, die Wärmedämmungen an ihren Häusern anbringen wollen und damit zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz beitragen, nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden, sind 
Überbauungen durch Wärmedämmungen von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Über die erwarteten städtischen Mehreinnahmen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.  
 
Als Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel nebst Anlage zu Art. 5 
(Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in 
der Stadt Kassel) und eine Synopse der alten und der neuen Fassung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 19.08.2013 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Synopse 
Geltende 

 
T A R I F O R D N U N G 

für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

vom 10.09.1984 
 

Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bundesrecht 
vom 01.06.1980 (BGBl. I S. 649), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) vom 09. 
Oktober 1962 (GVBl. I S. 437) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 
01.04.1981 (GVBl. I S. 65) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
10.09.1984 nachstehende Tarifordnung für die bürgerlich-
rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt 
Kassel beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Baulast 

der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, 
Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, wenn die 
jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen 
Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt 
wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer Dauer für 
Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer Betracht. Das 
Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. 

 
 
 
 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

Künftige 
 

TARIFORDNUNG 
über die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
vom 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 
(BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 
Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I 
S. 166) und der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
__________ nachstehende Ordnung zur Änderung der 
Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) 
beschlossen: 

 
1. Bürgerlich-rechtliche Nutzung 
 
1.1 Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der 

Straßenbaulast der Stadt Kassel stehenden Ortsdurchfahrten von 
Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt werden, 
wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der 
verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) 
nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende Beeinträchtigung 
von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei 
außer Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem 
Recht. Der Gemeingebrauch ist grundsätzlich beeinträchtigt, wenn 
die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt. 

 
1.2 Entsprechendes gilt für die Benutzung der sonstigen öffentlichen 



 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 

.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), 
soweit diese mehr als 0,50 m in den Luftraum über dem Straßenkörper 
hineinragen; 

 
.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 
m durch bauaufsichtlich genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, 
Überbauung durch Obergeschosse), soweit diese mehr als 0,3 m in 
den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 
oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 

 
.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), 
die mehr als 0,3 m in den Straßenkörper hineinragen. 

 
 .5 Erdanker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

Straßen im Sinne des § 40 Hessisches Straßengesetz über den 
Gemeingebrauch hinaus. 

 
1.3 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung bedarf eines schriftlichen Vertrages. 

Dies gilt insbesondere für 
 
1.3.1 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene 
Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den Luftraum 
über dem Straßenkörper hineinragen; 

 
1.3.3 1.3.2 Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m 

durch bauaufsichtlich anzeigepflichtige bzw. genehmigte 
geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von 
Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 m in den Luftraum über dem 
Straßenkörper hineinragen. Überbauungen durch 
Wärmedämmungen sind hiervon ausgenommen.; 

 
 
1.3.3 Verlegung von oberirdischen Leitungen über öffentlichen Straßen 

oberhalb einer Höhe von 3,0 m; 
 
1.3.4 Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die 

mehr als 0,1 m in den Straßenkörper hineinragen. 
 
1.3.5 Erdanker. 
 
1.3.6  Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht 

der öffentlichen Versorgung dienen. 
. 
1.3.7 Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe  

oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in den Straßenkörper 
hineinragen 

 
1.3.8  Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) 

wie z.B. Spundwände , Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände 
etc.. 

 



 
2.2 Der Abschluß eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen oder 
Erlaubnissen, die insbesondere z.B. nach polizeilichen, 
gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß 
 

.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei 
Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin 
erlaubten Nutzung errichtenden Anlagen zu beseitigen hat; 

 
.2 der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die 
Ausübung entstehen; 

 
.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 
Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 

 
2. Voraussetzungen der Nutzung 
 
2.1 Eine bürgerlich-rechtliche Nutzung darf erst dann ausgeübt werden, 

wenn dies durch schriftlichen Vertrag gestattet ist. Ein Rechtsanspruch 
auf die Gestattung besteht nicht. 

 
2.2 Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung 

ersetzt nicht die Verpflichtung zur Einholung von öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen 
Bestimmungen erforderlich sind. 

 
2.3 Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung 

bereits ausgeübt wird, besteht für den Nutzungsausübenden bzw. 
den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der 
Nutzung sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages 
über die Nutzung. Dies gilt nicht für Nutzungen, die bereits vor 
dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 
10.03.1984 begonnen haben.  

 
 
 
 
 
3. Vertragsinhalt 
 
3.1 Der Vertrag kann für eine befristete Geltungsdauer oder unbefristet 

abgeschlossen werden. 
 
3.2 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass 
 
3.2.1 der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht 

unverzüglich alle im Rahmen der bis dahin erlaubten Nutzung 
errichteten Anlagen zu beseitigen hat. 

 
 
3.2.2 der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, 



.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner 
mit mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt. 

 
 
 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder den Schutz der 
öffentlichen Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrat der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen. 
 
 
 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemißt, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Ordnung. Im übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
 
 
 
 
4.3 In dem Vertrag kann vereinbart werden, daß wiederkehrende Entgelte 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Falls eine Kapitalisierung nicht gewählt wird, kann die Stadt 
eine Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse vereinbaren oder vorbehalten. 

 
 
 

die ihr durch die Ausübung entstehen. 
 
3.2.3 die Stadt Kassel den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald durch die 

Ausübung der Gemeingebrauch an der Straße beeinträchtigt wird; 
dabei bleibt eine nur vorübergehende Beeinträchtigung von kurzer 
Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht. 

 
3.2.4 die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit 

mehr als zwei Entgeltraten in Verzug kommt oder mit der Zahlung 
des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher  Mahnung nicht  leistet. 

 
3.3 In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen 

aufgenommen werden, die insbesondere dazu bestimmt sind, die 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten. 

 
3.4 Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne 

Einwilligung des Magistrates der Stadt Kassel nicht auf Dritte 
übertragen. 

 
4. Entgelte 
 
4.1 Für die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung sind Entgelte zu 

zahlen, deren Höhe sich nach dem Umfang der Nutzung und den 
wirtschaftlichen Vorteilen bemisst, die aus der Nutzung gezogen 
werden. 

 
4.2 Soweit in dem als Anlage beigefügten Tarifverzeichnis Richtsätze 

aufgeführt sind, sind diese für die Entgeltvereinbarungen maßgebend. 
Das Tarifverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. Im Übrigen soll das 
Entgelt in Anlehnung an die erwähnten Richtwerte vereinbart werden. 

 
4.3 Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht 

abgeschlossen wurde, besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.  

 
4.4 In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte 



 
 
 
4.4 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig, wenn die vereinbarte Nutzungsdauer einen Monat nicht übersteigt 
oder wenn das vereinbarte Entgelt nicht mehr als DM 100,-- beträgt. Im 
übrigen ist, wenn nichts anderes vereinbart wird, das Entgelt jeweils 
zum ersten der auf den Nutzungsbeginn folgenden Monate fällig. 

 
 
4.5 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über 

dem jeweils geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
zahlen. 

 
 
4.6 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung vor Ablauf des vereinbarten Zeitraums, 
so besteht kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.7 Im voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn die Ausübung aus Gründen, die vom 
Schuldner nicht zu vertreten sind, nicht möglich ist. Eine nur 
vorübergehende Beeinträchtigung in der Ausübung von kurzer Dauer 
bleibt dabei unberücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durch eine einmalige Zahlung (Kapitalisierung) abgelöst werden 
können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich 
als einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten 
über 10.000,- € können stattdessen wiederkehrende Entgelte 
vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine 
Anpassung des Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland). 

 
 
4.5 Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluß 

fällig. Im Vertrag können abweichende Fälligkeitstermine vereinbart 
werden. 

 
 
 
 
 
4.6 Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige 

Entgelt in Höhe von 9 %  zu zahlen. 
 
 
4.7 Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer 

bürgerlich-rechtlichen Nutzung,  besteht kein Anspruch auf Erstattung 
bereits gezahlter Entgelte. 

 
 
4.8 Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag 

anteilmäßig zurückgezahlt, wenn der Ausübungsberechtigte 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung 
nicht ausüben wird. Die Rückzahlung beträgt in diesen Fällen 90% 
des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 €  
werden nicht erstattet. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Tarifordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den 10.09.1984 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
gez. Hans Eichel 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei 
Inkrafttreten bereits bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine 
bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 erwähnten öffentlichen Straßen 
(z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler Verkehrsgesellschaft 
AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt. 
 
Kassel, den  
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
 
 
 
Oberbürgermeister 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



der Richtsätze 
für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel 
 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in DM 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des begünstigten 
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. 

  Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
 Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. 

  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 
 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des begünstigten  
 Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 

Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
  bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine 

 Abstufung des Verkehrswertes unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen baulichen 

  Nutzung kann vorgenommen werden. 
  Mindestentgelt 50,-- DM/Jahr 
  Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 
 
1.3.3  10,-- DM bis 500,-- DM/pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5  Erdanker 200,-- DM pro Stück. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff.  Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des 

begünstigten Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei 
unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 
Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
baulichen Nutzung kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 
50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten 

Grundstücks, bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter 
Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit  bei 99 Jahren Laufzeit 
und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrs-wertes 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung 
kann vorgenommen werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr 
Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
 
 
 



 
1.3.6 Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring 
 wird ein Zuschlag von 50 v.H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 

erhoben. Als Innenring sind alle  öffentlicher 
Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26  der Sondernutzungs- und 
 Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 21. 
März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen. 

 
9.06.13.1 

ÄNDERUNG DER TARIFORDNUNG 
für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen 

in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 
vom 02. Juli 1990 

 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
in der Fassung vom 01. Oktober 1974 (BGBl. I S. 2413, ber. 
S. 2908), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Verbesserung des Umweltschutzes in der Raumordnung 
und im Fernstraßenbau vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2669), 
des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) vom 09. Oktober 1962 (GVBl. 
1962 S. 437) und der §§ 50, 51 Ziffer 10 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.1981 
(GVBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.1988 (GVBI. I S. 419), hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
02.07.1990 nachstehende Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 beschlossen: 

I 
Abschnitt 1. wird um folgende Ziffer 1.3.6 ergänzt: 
 
"Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung 

dienen." 
II 
Das der Tarifordnung beigefügte Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für 
bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 
wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 
1.3.3  15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4  (wie 1.3.2) 
  Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5.  Erdanker  300,00 €  pro Stück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält folgende Fassung: 
 
"Entgelte für das Belassen von unterirdischen Leitungen im Straßenkörper 

werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen berechnet: 
 
1 bis 20 qcm pro angefangene 10 m =   5,00 DM/Jahr 
 
mehr als 20 qcm – 50 qcm pro angefangene 10 m  
 = 10,00 DM/Jahr 
 
1 mehr als 50 qcm - 100 qcm pro angefangene 10 m  
 = 20,00 DM/Jahr 
 
2 mehr als 100 qcm - 1.000 qcm pro angefangene 10 m  
 = 50,00 DM/Jahr 
 
 
 
3 mehr als 1.000  qcm pro angefangene 10 m  
 = 100,00 DM/Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die bisherige Anmerkung zu Ziffer 1.3.6 erhält als Anmerkung zu Ziffer 1.3.7 
folgende Fassung: 
 
"Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 

v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. Als Innenring 
sind alle öffentlichen Verkehrsflächen im Sinne der Anmerkung zu den 
Gebührenziffern 1.21 bis 1.26, 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.08 und 3.09 der 
Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Kassel vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen  

Leitungen im Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche 
der Leitungen wie folgt berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2   mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3   mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 € 

/Jahr 
 
1.3.6.4  mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  

40,00 €/Jahr 
 
 
 
1.3.6.5  mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m =  80,00 €/Jahr. 
 
 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages 
 bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
 
1.3.7  wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8  pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



21. März 1983 in ihrer jeweils gültigen Fassung anzusehen." 
 
 
III 
Die Änderung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Kassel, den 02.07.1990 
 
Stadt Kassel - Der Magistrat 
gez. Wurbs 
 
Wurbs 
Bürgermeister 
 
Veröffentlicht: 
Amtliche Bekanntmachungen der Hessisch/Niedersächsisch Allgemeinen 
- Stadtausgabe Kassel - Nr. 163 vom 17.07.1990 
 
In Kraft getreten: 18.07.1990 
 
 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 
v. H. auf das Entgelt nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene 
Teil eines Stadtgebietes zu verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, 
Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, Fünffensterstraße, Ständeplatz, 
Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, Lutherstraße, 
Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen 
und Plätze selbst. 
  
 

  

 
 



 

Anlage zu Art. 5 der Ordnung zur Änderung der Tarifordnung 
 

Verzeichnis 
der Richtsätze 

für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen 
in der Stadt Kassel 

 
____________________________________________________ 
 
A B 
 
zu Ziff. Berechnungsmaßstab/Richtsätze für Entgelte in Euro 
 
____________________________________________________ 
 
1.3.1 6% der Hälfte des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, 

bezogen auf den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit 
bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des 
Verkehrswertes unter Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann 
vorgenommen werden. Mindestentgelt  50,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die 
überbaute Fläche 

 
1.3.2 6% des Verkehrswertes des Bodens des begünstigten Grundstücks, bezogen auf 

den qm/Jahr. Bei unbefristeter Erlaubnis Kapitalisierungsmöglichkeit bei 99 Jahren 
Laufzeit und 4%iger Verzinsung. Eine Abstufung des Verkehrswertes unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen baulichen Nutzung kann vorgenommen 
werden. Mindestentgelt 100,00 € /Jahr Bezugsgröße ist die überbaute Fläche. 

 
1.3.3 15,00 € bis 500,00 € /pro Jahr 
 
1.3.4 (wie 1.3.2) 
 Bezugsgröße ist die unterbaute Fläche. 
 
1.3.5. Erdanker  300,00 € pro Stück. 
 
1.3.6 Entgelte für das Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen im 

Straßenkörper werden nach der Querschnittsfläche der Leitungen wie folgt 
berechnet: 

 
1.3.6.1 bis 20 cm² pro angefangene 10 m =  4,00 €/Jahr 
 
1.3.6.2 mehr als 20 cm² bis  50 cm² pro angefangene 10 m = 8,00 €/Jahr 
 
1.3.6.3 mehr als 50 cm² bis 100 cm² pro angefangene 10 m = 16,00 €/Jahr 
 
1.3.6.4 mehr als 100 cm² bis 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 40,00 €/Jahr 
 
1.3.6.5 mehr als 1.000 cm² pro angefangene 10 m = 80,00 €/Jahr. 
 
Kapitalisierungsmöglichkeit des jährlichen Betrages bei 99 Jahren Laufzeit und 4%iger Verzinsung. 
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1.3.7 wird wie 1.3.1 berechnet 

 
 

1.3.8 pro angefangenen m² einmalig 20,00 € 
 
 



 

 
Am Innenring (beide Straßenseiten) und im Innenring wird ein Zuschlag von 50 v. H. auf das Entgelt 
nach Ziffer 1.3.5 und Ziffer 1.3.6 erhoben. 
 
Unter Innenring ist der durch folgende Straßen und Plätze umschlossene Teil eines Stadtgebietes zu 
verstehen: Altmarkt, Brüderstraße, Steinweg, Frankfurter Straße bis zur „Trompete“, 
Fünffensterstraße, Ständeplatz, Scheidemannplatz, Rudolf-Schwander-Straße, Lutherplatz, 
Lutherstraße, Am Stern, Kurt-Schumacher-Straße, einschließlich der genannten Straßen und Plätze 
selbst. 



 
            9.06.13.2 
 
 

ORDNUNG  
 

zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung  
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel 

 
(Zweite Änderung) 

 
vom  

 
 
Aufgrund des § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Neuregelung des 
Wasserrechts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), des § 20 Abs. 1 und § 40 Abs. 2 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166) und 
der §§ 50, 51 Ziff. 10 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am                    
nachstehende Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel (Zweite Änderung) beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Ziffer 1.1. wird wie folgt geändert: 
 
 
„Ein Recht zur Benutzung der Gemeindestraßen und der in der Straßenbaulast der Stadt Kassel 
stehenden Ortsdurchfahrten von Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen kann dann eingeräumt 
werden, wenn die jedermann im Rahmen der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften 
gestattete Nutzung (Gemeingebrauch) nicht beeinträchtigt wird. Eine nur vorübergehende 
Beeinträchtigung von kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung bleibt dabei außer 
Betracht. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach bürgerlichem Recht. Der Gemeingebrauch ist 
grundsätzlich beeinträchtigt, wenn die Nutzung bis zu einer Höhe von 3 m über dem Straßenkörper 
erfolgt.“ 
 
 
 
Ziffer 1.3.1 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte offene Bauteile (z.B. Balkone), soweit diese mehr als 0,3 m in den 
Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen;“ 
 
 
Ziffer 1.3.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Überbauungen des Straßenkörpers in einer Höhe oberhalb von 3,0 m durch bauaufsichtlich 
anzeigepflichtige bzw. genehmigte geschlossene Bauteile (z.B. Erker, Überbauungen durch 
Obergeschosse sowie Fußgängerbrücken zur Verbindung von Gebäuden), soweit diese mehr als 0,1 
m in den Luftraum über dem Straßenkörper hineinragen. Überbauungen mit Wärmedämmungen sind 
hiervon ausgenommen;“ 
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Ziffer 1.3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Unterbauungen öffentlicher Straßen (z.B. im Tunnelbauverfahren), die mehr als 0,1 m in den 
Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 



Als Ziffer 1.3.6. wird hinzugefügt: 
 

„Verlegen und Belassen von unterirdischen Leitungen, die nicht der öffentlichen Versorgung dienen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.7. wird hinzugefügt: 
 
„Vordächer, Schilder, Beleuchtungsanlagen in einer Höhe oberhalb von 3,0 m, die mehr als 0,70 m in 
den Straßenkörper hineinragen.“ 
 
 
Als Ziffer 1.3.8. wird hinzugefügt: 
 
„Belassen von Verbauwänden im Straßenraum (verlorener Verbau) wie z.B. Spundwände, 
Bohrpfahlwände, Stahlbeton-Schlitzwände etc..“ 

 
 

Artikel 2 
 

 
Ziffer 2.2 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Abschluss eines Vertrages über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung ersetzt nicht die Verpflichtung 
zur Einholung von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, die insbesondere z.B. 
nach ordnungsrechtlichen, gewerberechtlichen oder baurechtlichen Bestimmungen erforderlich sind.“ 
 
Als Ziffer 2.3 wird hinzugefügt: 
 
„Auch in den Fällen, in denen die bürgerlich-rechtliche Nutzung bereits ausgeübt wird, besteht für den 
Nutzungsausübenden bzw. den Eigentümer der Bauwerke und Anlagen, die Gegenstand der Nutzung 
sind, eine Verpflichtung zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung. Dies gilt nicht für 
Nutzungen, die bereits vor dem in Kraft treten der Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche Nutzung 
an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel am 10.03.1984 begonnen haben.“ 
 
 

Artikel 3 
 

 
Ziffer 3.2.1 wird wie folgt geändert: 
 
„der Ausübende nach Vertragsbeendigung oder bei Ausübungsverzicht unverzüglich alle im Rahmen 
der bis dahin erlaubten Nutzung errichteten Anlagen zu beseitigen hat.“ 
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Ziffer 3.2.2 wird wie folgt geändert: 

 
„der Ausübende der Stadt alle Kosten und Schäden zu ersetzen hat, die ihr durch die Ausübung 
entstehen.“ 
 
Ziffer 3.2.4 wird wie folgt geändert: 
 
„die Stadt den Vertrag fristlos kündigen kann, sobald der Schuldner mit mehr als zwei Entgeltraten in 
Verzug kommt oder mit der Zahlung des vereinbarten einmaligen Entgeltes in Verzug ist und  trotz 
schriftlicher Mahnung nicht leistet.“ 
 
 
Ziffer 3.3 wird wie folgt geändert: 
 
„In den Vertrag können außerdem weitere Verpflichtungen aufgenommen werden, die insbesondere 
dazu bestimmt sind, die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder den Schutz der öffentlichen 
Straßen zu gewährleisten.“ 



 
Ziffer 3.4 wird wie folgt geändert: 
 
„Der Ausübungsberechtigte kann seine Rechte aus dem Vertrag ohne Einwilligung des Magistrates 
der Stadt Kassel nicht auf Dritte übertragen.“ 
 
 

Artikel 4 
 
 

Ziffer 4.3 wird wie folgt geändert: 
 
„Auch in den Fällen, in denen ein Vertrag bisher nicht abgeschlossen wurde, besteht eine 
Verpflichtung zur Zahlung von Entgelten, und zwar ab der Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen 
Nutzung.“ 
 

 
Ziffer 4.4 wird wie folgt geändert: 
 
„In dem Vertrag kann vereinbart werden, dass wiederkehrende Entgelte durch eine einmalige Zahlung 
(Kapitalisierung) abgelöst werden können. Bei unbefristeter Erlaubnis ist das Entgelt grundsätzlich als 
einmalige Zahlung zu vereinbaren. Bei einmaligen Entgelten über 10.000,00 € können stattdessen 
wiederkehrende Entgelte vereinbart werden. Bei wiederkehrenden Entgelten ist eine Anpassung des 
Entgelts an die sich ändernden wirtschaftlichen Verhältnisse zu vereinbaren oder vorzubehalten (z.B. 
entsprechend dem Verbraucherpreisindex für Deutschland).“ 
 

 
Ziffer 4.5 wird wie folgt geändert: 
 
„Die vertraglich vereinbarten Entgelte werden mit Vertragsabschluss fällig. Im Vertrag können 
abweichende Fälligkeitstermine vereinbart werden.“ 
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Ziffer 4.6 wird wie folgt geändert: 
 

„Bei Verzug des Schuldners sind Verzugszinsen auf das rückständige Entgelt in Höhe von 9 % zu 
zahlen.“ 
Ziffer 4.7 wird wie folgt geändert: 
 
„Verzichtet der Ausübungsberechtigte auf die Ausübung einer bürgerlich-rechtlichen Nutzung, besteht 
kein Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter Entgelte.“ 
 
Ziffer 4.8 wird wie folgt geändert: 
 
„Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Entgelte werden  auf Antrag anteilmäßig zurückgezahlt, 
wenn der Ausübungsberechtigte innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages über die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung erklärt, dass er die Nutzung nicht ausüben wird. Die Rückzahlung 
beträgt in diesen Fällen 90% des Entgeltes. Beträge bis zur Höhe von einschließlich 100,00 € werden 
nicht erstattet.“ 
 
 

Artikel 5 
 

„Das Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen 
Straßen in der Stadt Kassel wird gemäß der Anlage zu dieser Ordnung geändert.“ 
 
 

Artikel 6 
 



 
„Diese Ordnung tritt mit dem Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die bei Inkrafttreten bereits 
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über eine bürgerlich-rechtliche Nutzung der in Ziffer 1.1 
erwähnten öffentlichen Straßen (z.B. Verträge mit der Städtische Werke AG, der Kasseler 
Verkehrsgesellschaft AG und anderen natürlichen oder juristischen Personen) bleiben unberührt.“ 
 
 
 
Kassel,  
 
Stadt Kassel - Magistrat 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
 



 

Magistrat 
-II-/-50- 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

Vorlage Nr. 101.17.962  Kassel, 11. Juni 2013 
 
 
 
Umsetzung des Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudgets des Landes Hessen 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Die Stadt Kassel beteiligt sich an der Umsetzung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktbudget 
2013 des Landes Hessen. 

 
2. Mit dem Ausbildungsbudget 2013 werden zur Integration benachteiligter junger Menschen in der 

Stadt Kassel 9 Ausbildungsplätze und 45 Berufsvorbereitungsplätze, davon 15 für junge Frauen 
zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung für Alleinerziehende, neu geschaffen und finanziell 
unterstützt.  

 
Mit dem Arbeitsmarktbudget werden 176 Projektplätze in den folgenden Maßnahmen finanziell 
gefördert: 

 Kompetenzen fördern - Integration plus, 

 Zusätzliche befristete Arbeitsverhältnisse bei der Stadt Kassel, 

 Förderung der sozialen Leistungen zur Eingliederung, 

 für Langzeitarbeitslose und für Personen / Personengruppen, die von sozialer Ausgrenzung 
bedroht sind. 

 
3. Die Stadt Kassel übernimmt die Kofinanzierung der Ausbildungsplätze, der 

Berufsvorbereitungsplätze und der Projektplätze im Arbeitsmarktbudget, soweit sie nicht durch 
Dritte oder durch Eigenmittel der Träger / Kooperationspartner sichergestellt wird. 

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 2013 zur 
Verfügung. 

 

Begründung: 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Bezogen auf das Ausbildungsbudget mit dem Förderzeitraum 2013 bis 2017 und das 
Arbeitsmarktbudget mit dem Förderzeitraum 2013 wird für die Jahre 2013 bis 2017 unter 
Berücksichtigung der o. g. Rahmenbedingungen von folgenden Kosten bzw. Fördermitteln 
ausgegangen: 
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        2013 2014 2015 2016 2017 

Kosten insgesamt pro Hh.Jahr 731.400 € 225.200 € 
135.700 
€ 

87.900 € 6.000 € 

Kosten 9 
Ausbildungsplätze    

39.100 € 117.100 € 
117.100 
€ 

78.100 € 0 € 

Kosten 45 Berufsvorbereitungsplätze  69.200 € 108.100 € 18.600 € 9.800 € 6.000 € 

Kosten 172 Plätze - 
Arbeitsmarktbudget  

623.100 €         

                  

Finanzierung pro 
Hh.Jahr   

731.400 € 225.200 € 
135.700 
€ 

87.900 € 6.000 € 

                  

Zuschüsse Land Hessen             

Ausbildungsbudget 
  

108.300 € 149.500 € 
119.800 
€ 

62.500 € 6.000 € 

Arbeitsmarktbudget   469.200 €         

Zuschüsse JC Kassel-
Stadt   

31.000 €         

(nur Arbeitsmarktbudget)             

Städtischer 
Zuschussbedarf   

0 € 75.700 € 15.900 € 25.400 € 0 € 

(Ausbildung – 9 Plätze)             

Städtischer 
Zuschussbedarf   

122.900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Zusätzliche Beschäftigung 16 Plätze           

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushaltsplan 2013 für das Haushaltsjahr 2013 zur 
Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2014 sind die erforderlichen Finanzmittel eingeplant. Für die 
Haushaltsjahre 2015 bis 2017 werden die erforderlichen Haushaltsmittel bei der Finanzierungsplanung 
berücksichtigt. Im Folgenden ist der städtische Eigenmitteleinsatz zur Umsetzung des Arbeitsmarkt- 
und Ausbildungsbudgets dargestellt. 
 

Sachkonto / Kostenstelle 2013 2014 2015 2016 2017 

städt. Zuschussbedarf      

SK: 727400000 KST: 50000604 122.900 € 4.200 € 4.200 € 2.400 € 0 € 

SK: 725029000 KST: 51000212 
0 € 71.500 € 11.700 € 23.000 

€ 
 

 
 
Begründung:  
 
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, das Engagement der Arbeitsmarktakteure, so wie die 
Eingliederungs- und Aktivierungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit Kassel (BA) und des Jobcenter 
Stadt Kassel (JC) haben zu spürbaren positiven Auswirkungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt 
geführt. Der demografische Wandel sowie sich ändernde Wirtschaftstrukturen und 
Rahmenbedingungen in Kassel sind weitere Faktoren, die zur Entlastung beitragen. Die Nachfrage 
nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften wird in 2013 und den Folgejahren weiter anhalten. 
 
Trotz der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Region Kassel und der sich daraus ergebenden 
Impulse für den Arbeitsmarkt sind benachteilige junge Menschen und Langzeitarbeitslose mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen weiterhin überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. 
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Mit dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt- Budget wollen das Land und die Stadt Kassel gemeinsam in 
Kooperation mit den Arbeitsmarktakteuren wie in den Vorjahren auch in 2013 zusätzliche Angebote für 
benachteiligte / langzeitarbeitslose Menschen in der Region schaffen. Die zusätzlichen Angebote 
ergänzen das Spektrum der Eingliederungsmaßnahmen und –hilfen. Sie sind Ausdruck einer 
eigenständigen und vernetzten Arbeitsmarktstrategie in der Stadt Kassel. 
 
Alle über die beiden Budgets umzusetzenden und finanzierten Maßnahmen und Angebote orientieren 
sich sowohl an den individuellen Bedarfen der Benachteiligten / Langzeitarbeitslosen, als auch an den 
regionalen Erfordernissen, die im Konsens der Arbeitsmarktakteure festgestellt werden. 
 
Das Land Hessen stellt der Stadt für 2013 ein Arbeitsmarktbudget von 469.200 € und ein 
Ausbildungsbudget von 446.100 € für die Jahre 2013 bis 2017 zur Verfügung. Die Budgets belaufen 
sich zusammen auf 915.300. Mit den Budgets werden die Programme zur Berufsvorbereitung sowie zur 
Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung neu ausgerichtet bzw. fortgesetzt. 
 
 
Zielgruppen 
 
Personen, die an Einzelmaßnahmen und Projekten teilnehmen, müssen ihren ersten Wohnsitz in 
Hessen haben und selbst bzw. als Teil einer Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben. Sie werden von den Integrationsfachkräften des Job-
Centers vorgeschlagen. Ein weiterer Projektzugang kann über das Fallmanagement des Sozialamts 
oder die Mitarbeiter/innen des Jugendamts erfolgen. Der jeweilige besondere, individuelle Förderbedarf 
ergibt sich aus aktuellen, personenbezogenen Integrationsvereinbarungen, Hilfeplänen oder 
Leistungsvereinbarungen. 
 
Zielgruppen im Ausbildungsbudget sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Hier sind 
besonders zu nennen: 
 

 schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr (insbesondere wenn 
ihre Schulpflicht ruht); 

 benachteiligte, noch nicht ausbildungsreife junge Menschen mit multiplen Problemlagen und 
besonders hohem und langem Förderbedarf,; 

 benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen 
mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf; 

 Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (z.B. Mütter / Väter / Alleinerziehende mit 
betreuungsbedürftigen Kindern oder Pflegende) ohne Berufsausbildung. 

 junge Menschen mit Migrationshintergrund, 
 
Besonders zu fördernde Zielgruppen im Arbeitsmarktbudget sind vor allem Benachteiligte und / oder 
von sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen und Personenkreise.  
 
 
Umsetzung des Ausbildungsbudgets 
 
Es sind folgende Förderangebote, Maßnahmen bzw. Projekte geplant: 
 

 Im Jahr 2013 sollen 9 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse für benachteiligte ausbildungsreife 
Ausbildungsstellensuchende bzw. Ausbildungsabbrecher und Ausbildungsabbrecherinnen mit 
besonders hohem Förderbedarf unterstützt werden.  Sie erhalten ein außerbetriebliches 
Ausbildungsverhältnis, davon 5 in integrativer und 4 in kooperativer Form. Sie erhalten 
ergänzend zur Berufsschule Zusatzunterricht. Sie werden sozialpädagogisch begleitet. 
Orientiert an ihrem hohen Förderbedarf wird ein günstiger Ausbilder - Teilnehmerschlüssel 
vereinbart. 
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 Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die Unterstützung junger Frauen gelegt, die 
alleinerziehend sind und perspektivisch eine Teilzeitausbildung aufnehmen wollen. Es werden 
für bis zu 15  junge FrauenBeratungsgutscheine zur Vorbereitung einer Teilzeitausbildung 
bezahlt. 

 

 Auch in diesem Jahr werden wir das erfolgreiche Projekt „Berufsorientiert in Ausbildung“ (BoA) 
gemeinsam mit dem Übergangsmanagement „Schule / Beruf“ fortsetzen. Im Projekt wird Berufs- 
/ Ausbildungsvorbereitung für bis zu 30 schulmüde, schulverweigernde junge Menschen im 10. 
Pflichtschuljahr angeboten. Die Jugendlichen sollen ihren Wohnsitz in Stadtteilen mit 
besonderem Förderbedarf (Kasseler Norden und Osten) haben. Sie erhalten schulbegleitend 
durch Fördergespräche, Praktika bei potentiellen Ausbildungsbetrieben, intensive ‚Elternarbeit 
Profiling usw. die Möglichkeit, sich auf eine Ausbildung vorzubereiten. Es wird der Schwerpunkt 
auf die Unterstützung von Förderschülern / Inklusion gesetzt. 

 
 
Umsetzung des Arbeitsmarktbudgets 
 
Für voraussichtlich 176 Personen sind folgende Maßnahmen bzw. Projekte geplant: 
 

 Zusätzliche, angeleitete, sozialpädagogisch betreute, qualifizierende Beschäftigung – 
Arbeitsgelegenheiten / Minijobs - „im gemeinnützigen / öffentlichen Bereich“ –, mindestens 110 
Personen SGB II / SGB XII. Teilnahme pro Person in der Regel 6 Monate, in begründeten 
Fällen bei hohem Förderbedarf bis zu 12 Monaten. Dokumentation, Messung des 
Integrationsfortschritts.  

 

 Als neues Projekt im Arbeitsmarktbudget werden 16 voll sozialversicherungspflichtige, 
befristete, zusätzliche, wettbewerbsneutrale Arbeitsverhältnisse bei der Stadt eingerichtet. Es 
wird ein eigenständiger, kommunaler Beitrag zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen 
geleistet. Es können Arbeiten / Tätigkeiten, die im kommunalen Interesse sind, aber in den 
engen Grenzen des SGB II nicht möglich sind, durchgeführt werden. Um die Motivation der 
Arbeitnehmer/innen für Bewerbungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhöhen, werden 
die Arbeitsverhältnisse für ein halbes Jahr mit der Option auf Verlängerung angeboten. 

 

 Für 50 Personen aus dem beschäftigungsorientierten Fallmanagement wird Beratung, 
Arbeitserprobung und Unterstützung im Integrationsprozess angeboten. 

 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27. Mai 2013 beschlossen. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



 

 

(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.865  Kassel, 16. April 2013 
 
 
 
Bericht Sachstand Bäder 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen zeitnah einen aktuellen Sachstandsbericht zum Thema Freibäder 
Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen abzugeben. Dazu sollen auch Vertreter der 
Gutachterbüros SMP, ANP, Reitz und Pristl sowie Vertreter der Schwimmbadvereine Bad 
Wilhelmshöhe und Harleshausen sowie der Städtischen Werke eingeladen werden. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/
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Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.620  Kassel, 19. September 2012 
 
 
 
Langes Feld 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wurden durch den Magistrat in Bezug auf die Entwicklung des Langen Feldes zum 
Gewerbegebiet Fördermöglichkeiten geprüft? 

 
2. Wenn ja: Mit welchem Ergebnis? 

 
3. Hat der Magistrat mögliche Zuschüsse bei den bisherigen Planungen einkalkuliert? 

 
4. Wenn ja: In welcher Höhe? 

 
5. Wurden Anträge auf Förderung gestellt? 

 
6. Wenn ja: Wann, bei welchem Zuwendungsgeber und für welche Maßnahme? 

 
7. Wenn nein: Was waren die Gründe hierfür? 

 
8. In wessen Verantwortung liegt die Beantragung von Fördermitteln für das Projekt 

Gewerbegebiet „Langes Feld“? 
 

9. Besteht ohne Fördermittel eine konkrete Gefahr für die Realisierung des Projekts 
Gewerbegebiet „Langes Feld“? 

 
10. Plant der Magistrat zukünftig die Beantragung von Fördermitteln? 

 
11. Wenn ja: Aus welchen Förderprogrammen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.662  Kassel, 11. Oktober 2012 
 
 
 
Erschließung Langes Feld 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie hoch sind die Erschließungskosten der gekauften Flächen für das geplante 
Gewerbegebiet pro qm? 

 
2. Wie lautet die Gegenüberstellung von Kaufpreis plus Erschließungskosten mit dem 

kalkulierten Verkaufspreis? 
a) Insgesamt? 

  b) Pro qm? 
 

3. Wer trägt die Kosten für den Ausbau des Autobahnanschlusses an die A 49? 
  a) Können dafür Fördermittel beantragt werden? 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.672  Kassel, 29. Oktober 2012 
 
 
 
Immer größer werdende Finanzlücke bei den Kasseler Schulgebäuden 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Im Haushaltsentwurf 2013 der Stadt Kassel Seite 545 finden sich für die Schulen eine 
Gesamtsumme Investitionen von 5.54 Mio. Euro. Das ist immerhin eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr. Die Lücke zwischen ´bereitgestellt´ und ´Gesamtinvestitionen´ liegt 
inzwischen bei ca. 105 Mio. Euro. Vor einem Jahr lag sie bei ca. 80 Mio. Euro, vor zwei 
Jahren bei ca. 60 Mio. Euro. 
 
Wie soll diese Lücke perspektivisch geschlossen werden? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.683  Kassel, 6. November 2012 
 
 
 
W-Lan in Sitzungsräumen der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, im Saal der Stadtverordnetenversammlung und den auf 
dieser Etage befindlichen Konferenzräumen für Ausschüsse und Fraktionen, einen Zugang 
zur Internetleitung des Rathauses zu ermöglichen und ein dieszügliches geschlossenes 
W-Lan-Netz einzurichten bzw. – wenn schon vorhanden – zu öffnen. 

 
 

Begründung: 
 
Immer mehr Stadtverordnete nutzen ein eigenes iPad/tablet bzw. internetfähige Endgeräte, die 
über eine Mobilkarte funktionieren zur besseren Ausübung ihres Stadtverordnetenmandats. Dies 
geschieht z.B. durch die Recherche im Ratsinfosystem der Stadt Kassel, um schnell alte Protokolle 
und Unterlagen einsehen zu können. Da die Stadt Kassel mehrere Internetleitungen hat, wäre es 
ohne große Kosten möglich, für diesen Bereich ein geschlossenes W-Lan-Netz aufzubauen. 
Gerade vor dem Hintergrund, dass über weniger Papier in der Stadtverwaltung nachgedacht wird, 
könnte dies ein erster Schritt der Verbesserung und Vereinfachung der Arbeitsbedingungen und 
langfristig für eine Kostensenkung sein. Da im Rathaus bereits ein W-Lan-Netz vorliegt und ein 
diesbezügliches Netz den mobilen Endgeräten angeboten wird, kann eine Öffnung des Netzes für 
die Stadtverordneten sogar ohne zusätzliche Einrichtungskosten ermöglicht werden.  
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.707  Kassel, 19. November 2012 
 
 
 
Nutzung Hallenbad Ost - Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses 101.17.284 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert die Ergebnisse der Nutzungsmöglichkeiten für das 
Hallenbad Ost im nächsten Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 
vorzustellen. Mit der Einladung zum Ausschuss sind die Ausarbeitungen für eine gute 
fachliche Debatte mit zu versenden. 

 
 

Begründung: 
 
Am 30.1.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung den einstimmigen Beschluss gefasst: 
„Der Magistrat wird aufgefordert, gemeinsam mit den Städtischen Werken, der 
Denkmalschutzbehörde und der Wirtschaftsförderung kreativ und unter Berücksichtigung von 
Wirtschaftlichkeitsaspekten Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude des ehemaligen Hallenbades 
Ost aufzuzeigen.“ 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.720  Kassel, 23. November 2012 
 
 
 
Kasseler Schuldenuhr 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert zu prüfen, ob zu finanziell vertretbaren Kosten entweder auf 
der Internetseite der Stadt Kassel oder im Foyer des Kasseler Rathauses, entsprechend 
der Schuldenuhr des Bundes, eine „Kasseler Schuldenuhr“ installiert werden kann, die den 
Bürgern jederzeit einen Überblick über den Stand der städtischen Verschuldung gibt. 
Über das Ergebnis ist im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen im 
Frühjahr 2013 zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@fdp-fraktion-kassel.de


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.723  Kassel, 26. November 2012 
 
 
 
Konzessionsabgabe KasselWasser 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Auswirkungen könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen 
(Az. 8 K 2781/11.GI) betreffend die Erhebung einer Konzessionsabgabe auf die 
entsprechende Situation in Kassel haben? 

 
2. Sieht der Magistrat vor dem Hintergrund des Gießener Urteils Handlungsbedarf? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.736  Kassel, 30. November 2012 
 
 
 
Kosten für Stadtjubiläum 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie hoch werden die Kosten (inkl. aller Nebenkosten, Kosten für die Mitarbeiter und die 
Bereitstellung des Kontaktbüros für 1 Jahr) auf Seiten der Stadt für die Ausrichtung des 
Stadtjubiläums ausfallen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.737  Kassel, 3. Dezember 2012 
 
 
 
Faire Zinsen bei der Kasseler Sparkasse 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Verwaltungsratsmitglieder der Kasseler Sparkasse werden gebeten, darauf 
hinzuwirken, dass die Zinsen für Dispositions- und Überziehungskredite bei den 
Privatgirokonten der Kasseler Sparkasse spätestens ab dem Geschäftsjahr 2014 nicht 
höher als 5% über dem Leitzins der EZB liegen. 

 
 

Begründung: 
 
„Die aktuelle bundesweite Erhebung der Stiftung Warentest vom September 2010 zeigt: 
Bei eingeräumter Überziehung des Girokontos verlangen Kreditinstitute Dispositionszinsen bis zu 
17 Prozent. Für nur geduldete Überziehungen werden sogar bis zu 25 Prozent fällig. 
Banken selbst können sich Geld so günstig leihen wie nie zuvor. Seit Mai 2009 steht der Leitzins 
der Europäischen Zentralbank bei einem Prozent. Die Guthabenzinsen sind entsprechend 
gesunken. Anders die Überziehungszinsen - sie steigen weiter. Der Zusammenhang zwischen 
Ausfallrisiko und Zinssatz ist dabei längst verloren gegangen. Die Kunden sind doppelt 
benachteiligt: Als Steuerzahler zahlen sie für die Abenteuer der Banken in der Vergangenheit. Als 
Bankkunde müssen sie über hohe Dispositionszinsen die Sanierung der Kreditinstitute finanzieren. 
Bezogen auf das Volumen der Überziehungskredite in Deutschland - Stand 41,6 Milliarden Euro im 
Mai 2010 – kostet jeder Prozentpunkt die Bankkunden über 400 Millionen Euro jährlich.“ 
(Zitat: Erklärung der Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion Kerstin Tack und Carsten Sieling 
zu der Debatte im Deutschen Bundestag zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbraucher vor 
überhöhten Zinsen) 
 
Viele Menschen leiden unter den hohen Zinsen, vor allem wenn sie durch niedrige Einkommen 
immer wieder gezwungen sind, einen kurz laufenden Kredit aufzunehmen. 
Diese werden besonders teuer angeboten. Bei der Kasseler Sparkasse liegen diese derzeit 
zwischen 12,176 und 16,926 %. In vielen Fällen öffnet sich damit eine Spirale wachsender 
Verschuldung privater Haushalte. Gerade ein öffentliches Geldinstitut verfolgt ein anders 
Geschäftsmodell als die Universalbanken im Privateigentum. 
 
 
 
 
Die Kasseler Sparkasse ist ein öffentliches Kreditinstitut mit einer starken Stellung im 
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Privatkundengeschäft. Dabei war die Kasseler Sparkasse war trotz der seit 2008 anhaltenden 
Krise des Finanzsektors in den letzten Jahren ertragskräftig genug, um Millionenbeträge für die 
kommunalen Haushalte und das Sponsoring von Kultur und Sport aufzubringen. Zum öffentlichen 
Wohl gehört aber auch das Wohl der Einkommensschwächeren in der Stadt und im Landkreis. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.738  Kassel, 3. Dezember 2012 
 
 
 
Zusatzleistungen und Vergütungsmodelle in den GNH Kliniken 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Gibt es Beschwerden/ Klagen gegen Krankenhäuser und/ oder Ärzte der GNH über 
vermeintlich vermeidbare oder überflüssige Operationen/ Behandlungen? 

2. Werden in Krankenhäusern der GNH mit Ärztinnen und Ärzten Arbeitsverträge 
abgeschlossen, in denen - wie z.B. in Musterverträgen der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft -festgelegt wird, dass beschäftigte Ärztinnen und Ärzte beim 
Erreichen bestimmter Zielvereinbarungen (Zielgrößen für Leistungen nach Art und 
Menge) zusätzliche variable Boni zum Gehalt erhalten? Wenn ja, wie hoch waren diese 
Bonus-Zahlungen in absolut Zahlen in den Jahren 2009/2010/2011? In welchem 
Verhältnis zum Grundgehalt liegen solche Boni-Zahlungen durchschnittlich in Prozent? 

3. Werden durch die Kliniken der GNH auch sogenannte IGeL-Leistungen" angeboten? 
Wenn ja, wie hoch lag dieser Anteil am Umsatz absolut und in Prozent in den Jahren 
2009/2010/2011? 

4. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zur Versteifung der Wirbelsäulen 
vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 
entwickelt? 

5. Werden in den Kliniken der GNH Operationen zum Einsatz künstlicher Knie- und 
Hüftgelenke vorgenommen? Wenn ja, wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 
2009/2010/2011 entwickelt? 

6. Werden in den Kliniken der GNH Bandscheibenoperationen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

7. Werden in den Kliniken der GNH Herzkatheteruntersuchungen vorgenommen? Wenn ja, 
wie haben sich die Fallzahlen in den Jahren 2009/2010/2011 entwickelt? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.753  Kassel, 17. Dezember 2012 
 
 
 
Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Maßnahmen wurden im Jahr 2012 aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze des 
Magistrates nicht umgesetzt bzw. welche finanziellen Anforderungen der Ämter wurden 
aufgrund der Bewirtschaftungsgrundsätze zurück gewiesen? 
 
Welches Volumen hatten die einzelnen gestrichenen Maßnahmen? 
 
Welcher Zeitraum lag im Durchschnitt und in den Extremfällen zwischen der Mittelabrufung 
und der ablehnenden Entscheidung durch den Kämmerer? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.754  Kassel, 17. Dezember 2012 
 
 
 
Transparenz bei Ausgabenkürzungen durch Haushaltsbewirtschaftung 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, alle drei Monate über alle aufgrund der geltenden 
Haushaltsbewirtschaftungsgrundsätze durch die Kämmerei abgelehnten Ausgaben der 
Ämter im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu berichten. 

 
 

Begründung: 
 
Mit dem Beschluss über den Haushalt der Stadt hat die Stadtverordnetenversammlung den 
Ausgaberahmen für die Verwaltung bestimmt. Angesichts knapper Kassen deckt dieser Rahmen 
an vielen Stellen noch nicht einmal alle notwendigen Maßnahmen ab. Klar ist auf jeden Fall, dass 
mit den Haushalten keine überflüssigen Ausgabenansätze beschlossen wurden. 
Der Magistrat hat auf Anfrage mitgeteilt, dass er über die Umsetzung der 
Bewirtschaftungsgrundsätze rund 2 Millionen jährlich aus dem beschlossenen Haushalt kürzt. Im 
Sinne notwendiger demokratischer Transparenz sollte die Stadtverordnetenversammlung 
regelmäßig darüber informiert werden, welche der von ihr beschlossenen Maßnahmen nicht 
umgesetzt werden. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail  info@fdp-fraktion-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.766  Kassel, 11. Januar 2013 
 

 

Die FDP-Fraktion hat den Antrag mit Schreiben vom 13. November 2013 
zurückgezogen. 
 
 
GEMA-Gebühren 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat unterstützt die Hessische Landesregierung in ihrem Vorhaben eine 
Bundesratsinitiative zur Änderung des Urheberrechts mit dem Ziel der Einführung 
geeigneter aufsichtsrechtlicher Maßnahmen gegenüber der GEMA zu ergreifen. Dies gilt 
auch für den Fall, dass nach Abschluss des Schiedsverfahrens die Interessen von 
kommerziellen und ehrenamtlichen Veranstaltern bei der Tarifreform nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt und deren Bestand und Tätigkeit gefährdet werden.  

 
 

Begründung: 
 
Mit großer Sorge sieht die Stadtverordnetenversammlung die derzeit geplante Tarifreform der 
GEMA. Sie kritisiert, dass auch Diskotheken und Clubs aufgrund der Tarifreform mit erheblichen 
Zusatzkosten rechnen müssen. Dies bedeutet eine ernste Gefahr für dieses Gewerbe, der 
entgegengewirkt werden muss, insbesondere im Hinblick auf die Vielzahl der bevorstehenden 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 1100-Jahrfeier und dem Hessentag. 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 
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(&) 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.783  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Evaluierung freiwilliger Zuschüsse und Zuwendungen 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, zur Evaluierung der im Haushalt veranschlagten Zuschüsse 
und Zuwendungen einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Dieser Rechenschaftsbericht soll 
insbesondere folgende Informationen enthalten: 
 

- wesentliche Vertragsinformationen, 
- konkrete Informationen zum Ziel und Zweck der jeweiligen Zuwendung, 
- Angaben zu den vom Zuwendungsempfänger vorgelegten Verwendungsnachweisen, 
- Angaben zu den Ergebnissen der Prüfungen der vertragsgemäßen Zweckentsprechung 

und der Erfüllung des Zuwendungszweckes im Rahmen einer Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle, 

- Angaben zu den Ergebnissen einer Effizienzkontrolle in Bezug auf Maßnahmen- und 
Vollzugswirtschaftlichkeit, 

- Kennzahlen zu Personal- u. Sachaufwendungen sowie zum Verwaltungsaufwand des 
Zuwendungsempfängers, 

- eine Kosten-Nutzen-Analyse. 
 
Der Rechenschaftsbericht soll auch Informationen über die Erfolgskontrolle von 
übergeordneten Zielen, die z.T. durch mehrere Einzelmaßnahmen und von unterschiedlichen 
Zuwendungsempfängern verfolgt werden, enthalten. 

 
 

Begründung: 
 
 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
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documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.784  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Situation der Stadtteilbibliotheken 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wann sollen die Stadtteilbibliotheken Kirchditmold, Wilhelmshöhe und Fasanenhof für den 
Besucherverkehr geschlossen werden? 

 
2. Was passiert nach der Schließung mit den Büchern? 

 
3. Was passiert mit dem Inventar? 

 
4. Zu welchem Termin werden die Mitarbeiterverträge gekündigt? 

 
5. Welche Auswirkungen hat die Schließung der Stadtteilbibliotheken für die Stadtbibliothek 

insgesamt? 
 

6. Welche Möglichkeiten des Weiterbetriebes durch Ehrenamtliche oder Fördervereine etc. 
gibt es? 

 
7. Wie sähe die Unterstützung der Stadt bei einer Fortführung durch Dritte aus? 

 
8. Stünden Dritten die bisherige Ausleihsoftware und die Nutzerdaten zur Verfügung? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus  
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.17.785  Kassel, 24. Januar 2013 
 
 
 
Stadtteilbibliotheken erhalten 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen mit dem Ziel, die Angebote der 
Stadtteilbibliotheken Fasanenhof, Wilhelmshöhe und Kirchditmold zu erhalten und deren 
langfristige Finanzierung sicherzustellen. 

 
 

Begründung: 
 
Der soziale Wert und der vielfältige Nutzen von Stadtteilbibliotheken sind auch unter den 
veränderten Bedingungen unserer heutigen Informationsgesellschaft unbestritten. 
Stadtteilbibliotheken bieten Zugang zu Informationen, Zugang zu persönlicher professioneller Hilfe, 
sie ermöglichen in besonderer Weise soziale Partizipation im nichtkommerziellen Kontext und 
erfüllen für die Stadtteile eine Treffpunktfunktion. Die alternativlose Abschaffung der Angebote der 
Stadtteilbibliotheken ist weder erstrebenswert noch hinnehmbar. 
 
  
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail  fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.787  Kassel, 28. Januar 2013 
 
 
 
Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie viel Geld stand der Stadt Kassel aus dem Programm Bildung- und Teilhabe im Jahr 
2011 zur Verfügung? 

 
2. Wie wurden die Mittel im Jahr 2011 verwendet?  

(Bitte Aufschlüsselung nach "Empfängergruppen" / Kostenstellen) 
 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:fraktion@Kasseler-Linke.de


 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

 

31. Januar 2013 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 3310 

Telefax 0561 787 3312 

info@fdp-fraktion-kassel.de 

www.FDP-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.790 

 

 

 

Online-Portal zur Bürgerbeteiligung 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, eine Onlineplattform integriert auf den Seiten der 

Stadt Kassel einrichten zu lassen, damit die Bürger sich per Internet zu Vorschlägen 

der städtischen Sparmaßnahmen äußern, darüber abstimmen sowie eigene 

Vorschläge zur Haushaltssanierung einbringen können. 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Solingen hat, wie andere Städte in NRW, mehrfach erfolgreich eine  

Internet-Bürgerbeteiligung zum Haushalt und zu Sparvorschlägen vorgenommen.  

Die Dauer der Plattformfreischaltung liegt dort in der Regel bei 4 Wochen. Mit einer 

Auftaktveranstaltung und öffentlichen Ankündigungen werden die Bürger vorab über die 

Möglichkeit informiert. Das Portal kann, einmal erstellt, wiederholt verwendet werden. 

Durch diese Bürgerbefragung profitieren Politik, Verwaltung und Bürger gleichermaßen. 

 

 

Berichterstatter: Stadtverordneter Frank Oberbrunner 

 

 

 

gez. Frank Oberbrunner 

Fraktionsvorsitzender 



 

 

(&) 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.828  Kassel, 27. Februar 2013 
 
 
 
Kosten durch Blitzer-Skandal 
 
 
 

Anfrage 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Welche Kosten sind der Stadt Kassel zusätzlich durch den so genannten Blitzer-Skandal 
seit dem Abschalten der unzulässigen Geschwindigkeitsmessanlagen entstanden? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 

mailto:info@cdu-fraktion-kassel.de
http://www.cdu-fraktion-kassel.de/


 

Antrag des Ausländerbeirates 
 
 

(&) 
documenta-Stadt 
 

 
Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.17.849  Kassel, 19. März 2013 
 
 
 
Änderung der Friedhofsordnung 
 
 
 

Antrag 
 

 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

“Der Magistrat wird aufgefordert, die bestehende Friedhofsordnung entsprechend  
§ 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) zu ändern und aus religiösen 
Gründen die Bestattung ohne Sarg zu gestatten.“ 

 
 

Begründung: 
 
Mit Wirkung vom 1. März 2013 wurde § 18 Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz geändert und 
grundsätzlich die Bestattung ohne Sarg gestattet. 
 
 
Berichterstatter/-in: Kamil Saygin 
 
 
 
Kamil Saygin 
Vorsitzender des Ausländerbeirates 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
 

8. April 2013 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.853 

 

 

 

Verfallene Zuschüsse in der Gebäudewirtschaft 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

 Für welche Objekte im Bereich des Gebäudeneubaus und der Gebäudeunterhaltung 

sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen in der Zeit 2010-2012 beantragt 

worden? 

 In welcher Höhe sind investive Zuschüsse bzw. Förderungen für diese Gebäude 

beantragt worden? 

 Wie viel Mittel wurden bewilligt? 

 In welcher Höhe wurden bewilligten Mittel nicht abgerufen und sind verloren? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.866 

 

 

 

Unterhaltsvorschussleistungen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. In welcher Gesamthöhe und in wie viel Fällen wurden 2012 Unterhalts-

vorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gezahlt? 

 

2. Wie hoch war 2012 die Rücklaufquote auf diese Unterhalts-vorschussleistungen in 

Kassel und im hessischen Landesdurchschnitt? 

 

3. Welche Maßnahmen wurden zur Rückforderung von Unterhalts-

vorschussleistungen ergriffen? 

 

4. Wie viele gerichtliche Verfahren zur Eintreibung von Forderungen bei säumigen 

Unterhaltsverpflichteten wurden 2012 eingeleitet? 

 

5. In wie vielen Fällen hat es Stundungen, Niederschlagungen bzw. Erlasse im Bereich 

der Unterhaltsvorschussleistungen gegeben? 

 

6. Was unternimmt der Magistrat, um die Rücklaufquote zu erhöhen? 

 

7. Werden in Kassel externe Dienstleister mit der Eintreibung von Forderungen bei 

säumigen Unterhaltsverpflichteten beauftragt? Wenn nein, warum nicht? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.871 

 

 

 

Stellungnahme zum Bericht des Revisionsamtes zu Geschwindigkeitsmessgeräten 

 

 

 

Antrag 

 

 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, mündlich zum Bericht des Revisionsamtes 

betreffend „Mobile Geschwindigkeitsmessgeräte“ vom 11.04.2013 Stellung zu 

nehmen. 

 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, ein Konzept vorzulegen, wie künftig 

sichergestellt werden soll, dass innerhalb der Stadtverwaltung derartiges 

Fehlverhalten ausgeschlossen ist. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.875 

 

 

 

Livestream aus der Stadtverordnetenversammlung einrichten 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, zeitnah die technischen und finanziellen 

Möglichkeiten bereitzustellen, mit deren Hilfe die Stadtverordnetenversammlung 

ein Livestream- und 

On-Demand-Angebot anbieten kann. Bei den einzuholenden Angeboten und 

Umsetzungsmöglichkeiten ist darauf zu achten, dass auch kostengünstige 

Möglichkeiten, wie der Einsatz von HD-Webcams geprüft und vorgestellt werden. 

Die zeitnahe Nutzung und Bereitstellung eines Livestreams muss nicht die teuerste 

und aufwändigste Technik nutzen, da kein fernsehtaugliches Bild aufgezeichnet 

werden muss, sondern die Dokumentation im Mittelpunkt steht. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 

 

30. April 2013 

1 von 1 

Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.889 

 

 

 

Sicherung der Finanzmittel zur Sanierung städtischer Gebäude 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Auf welchem Wege will der Magistrat die im Gebäudesanierungsprogramm 2013 

festgestellte Unterfinanzierung beim Unterhalt kommunaler Gebäude beseitigen 

und die für den Werterhalt kommunaler Bauten erforderlichen Mittel in die 

Haushalte der nächsten Jahre einstellen? 

 

2. Kann der Magistrat sicherstellen, dass es ab 2015 zu einer Verstärkung der Mittel 

für den Bauunterhalt kommt? 

 

3. Welche Aussichten hat der Magistrat, Landes- und Bundesmittel etwa für die 

Belange der energetischen Sanierung von Gebäuden zu erhalten? 

 

4. Erstellt der Magistrat eine Liste von Gebäuden, die nach der Forderung im 

Gebäudesanierungsprogramm (S. 39) veräußert werden können? 

 

5. Wenn ja, um welche Gebäude handelt es sich? 

 

6. In welchem Umfang könnte der Magistrat die Finanzmittel für die technische 

Modernisierung von Heizungen, Belüftungen und Lichtanlagen erhöhen, um Strom 

sparende Komponenten einzubauen mit dem Ziel, Unterhaltungskosten zu sparen?  

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Dr. Jörg Westerburg 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.895 

 

 

 

Entwicklung Seniorenwohnanlagen 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie lauten die Bedingungen bzw. die angestrebten Kriterien für da Bieterverfahren 

der Seniorenwohnanlagen Fasanenhof und Lindenberg? 

2. In welcher Höhe lagen die Investitionen für die SWA in den letzten 10 Jahren? 

3. Wie stellt sich die Entwicklung der Beschäftigten im selben Zeitraum dar? 

4. Wie hoch sind Gewinne und Verluste der letzten 10 Jahre? 

5. Welche Kosten entstehen durch das - durch den Aufsichtsrat  beschlossen -

Markterkundungsverfahren? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Kai Boeddinghaus 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.897 

 

 

 

Schulbus Heidewegschule 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die Nachmittagsfahrten des durch die KVG 

betriebenen Schulbusses an der Heidewegschule, auch in Zukunft sicher zu stellen. 

Mit der KVG sind entsprechende Gespräche zu führen. 

 

 

Begründung: 

 

 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.926 

 

 

 

Schaden der Stadt Kassel bei den gescheiterten Großprojekten 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Technisches Rathaus Salzmann 

entstanden? 

Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und 

Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten. 

2. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Projekt Multifunktionshalle Salzmann 

entstanden? 

Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, Ausschreibungskosten und 

Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert auflisten. 

3. Welche Kosten sind der Stadt Kassel beim Vorgängerprojekt Multihalle 

Giesewiesen entstanden? Bitte nach Personaleinsatz der beteiligten Ämter, 

Ausschreibungskosten und Kosten der Schaffung des Planungsrechts differenziert 

auflisten. 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Kai Boeddinghaus 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.927 

 

 

 

Arbeitsplätze am Flughafen Kassel Calden 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie viel Menschen sind am Flughafen Kassel-Calden beschäftigt? (Angabe bitte in 

VzÄ) 

2. Wie viel Menschen sind bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH beschäftigt? 

(Angabe bitte in VzÄ) 

3. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind Teilzeitkräfte? 

4. Wie viele Beschäftigte bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH sind 450-Euro-

Kräfte/ geringfügig entlohnte Beschäftigte im Minijob? 

5. Werden von der Flughafen Kassel-Calden GmbH regelmäßig Leiharbeiter/innen 

beschäftigt? 

6. Werden für die Flughafen Kassel-Calden GmbH Dienstleistungen regelmäßig von 

Drittfirmen erbracht (Reinigung o.ä.)?  

7. Wenn ja, wofür und in welchem Umfang? 

8. Trifft es zu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafen Kassel-Calden 

GmbH nicht nach Tarif bezahlt werden? 

9. Nach welchem Tarif werden üblicherweise in Hessen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an Flughäfen bezahlt? 

10. Welche Mehrkosten würden bei der Flughafen Kassel-Calden GmbH entstehen, 

wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Tarif bezahlt würden? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

fraktion@Kasseler-Linke.de 

Vorlage Nr. 101.17.929 

 

 

 

Finanzierung der Grimm Welt am Weinberg 

 

 

 

Anfrage 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Wie sieht der aktuelle Zeitplan für die Errichtung der Grimm-Welt am Weinberg 

aus? 

2. Welche Risiken sieht der Magistrat hinsichtlich der Einhaltung des Zeitplanes? 

3. Welche Vorkehrungen hat der Magistrat getroffen/trifft der Magistrat, um solchen 

Risiken ggf. entgegen zu treten? 

4. Wie groß ist aus Sicht des Magistrates das mögliche Risiko, dass Bau und 

Abrechnung der Grimm-Welt bis zum 31.12.2014 nicht realisiert werden können? 

5. Wie soll aus Sicht des Magistrates das mögliche Finanzloch geschlossen werden, 

wenn mit Fristüberschreitung vom 31.12.2014 die EFRE-Mittel entfallen? 

 

 

Fragesteller/-in: Stadtverordneter Kai Boeddinghaus 

 

 

 

gez. Norbert Domes 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.940 

 

 

 

Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, aufgrund der neuen Erkenntnisse des Gutachtens 

von SMP aus Karlsruhe, welche die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens im Freibad 

Wilhelmshöhe für eine Becken-in-Becken-Lösung als geeignet festgestellt haben, 

ein Sanierungskonzept inklusive Kostenkalkulation und Zeitplanung zur Sanierung 

des Freibades Wilhelmshöhe schnellstmöglich vorzulegen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Untersuchungsergebnisse des Büros SMP Ingenieure aus Karlsruhe haben ergeben, 

dass es aus betontechnischer Sicht möglich ist, das Schwimmbecken im Freibad 

Wilhelmshöhe in bisheriger Form weiter zu benutzen. Mit dieser gutachterlichen Aussage 

ist klar, dass im Gegensatz zu den bisherigen von der Stadt vorgelegten Kostenschätzungen 

eine deutlich günstigere Sanierung möglich ist. Da die Tragfähigkeit des Beckens bislang in 

Abrede gestellt wurde, ist es nun notwendig, dass die Stadt auf Basis der jüngsten 

technischen Untersuchungen das Sanierungskonzept überarbeitet. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung 
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Rathaus, 34112 Kassel 

Telefon 0561 787 1266 

Telefax 0561 787 7130 

info@cdu-fraktion-kassel.de 

www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

Vorlage Nr. 101.17.941 

 

 

 

Toilettenanlagen im Bugagelände 

 

 

 

Antrag 

 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen 

 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass in der Sommersaison 

ausreichend Toilettenanlagen im Bugagelände aufgestellt werden, um immer 

wieder auftretende Engpässe in diesem Bereich zu vermeiden. 

 

 

Begründung: 

 

Dies verhindert nicht nur Umweltverschmutzungen, sondern erhöht darüber hinaus den 

Erholungs- und Freizeitwert des Bugageländes. 

 

 

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett 

 

 

 

gez. Dr. Norbert Wett 

Fraktionsvorsitzender 
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